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Bekanntmachungen des Amtes Schrevenborn

Die amtlichen Bekanntmachungen des Amtes Schrevenborn erfolgen durch Abdruck in den 

gemeindlichen Bekanntmachungsblättern „Schönkirchener Nachrichten”, „Nachrichten 

aus Mönkeberg” und „Heikendorfer Anzeiger”, die in der Regel monatlich bis zum 5. des 

Monats erscheinen. In besonderen Veröffentlichungsfällen können zusätzliche Ausgaben he-

rausgegeben werden. Ist der 5. ein Sonnabend, Sonntag, Feiertag oder sonst arbeitsfreier 

Tag, tritt an seine Stelle der nächste nicht arbeitsfreie Werktag. Die gemeindlichen Be-

kanntmachungsblätter werden gemeindeweise kostenlos an alle Haushalte verteilt und 

sind ferner in der Amtsverwaltung sowie in den Gemeindebüros in Mönkeberg und 

Schönkirchen erhältlich; bei Versand wird das anfallende Porto erhoben.

Öffentliche Ausschusssitzungen
Unterrichtung im Sinne der Amtsordnung!

Im Monat Januar finden keine Sitzungen des Amtes statt.
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Nachstehend wird die Haushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2019 
amtlich bekannt gemacht. Während der Dienstzeit   kann jeder in der Amtsverwaltung Einsicht 
in die Haushaltssatzung und den Budgetplan mit Anlagen nehmen.         

         

Haushaltssatzung          
des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2019         

         
Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung wird nach 
Beschluss des Amtsausschusses vom 22.11.2018          folgende Haushaltssatzung erlassen:         
             

§ 1         
         
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird         
         
1.  im Ergebnisplan mit         
     einem Gesamtbetrag der Erträge auf 8.093.400 EUR 
     einem Gesamtbetrag der Aufwändungen auf 8.093.400 EUR 
     einem Jahresüberschuss von 0 EUR 
     einem Jahresfehlbetrag von 0 EUR 
         
2.  und im Finanzplan mit         
     einem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.833.100 EUR 
     einem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.733.100 EUR 
         
     einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
     einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 95.000 EUR 
     festgesetzt.         
                  

§ 2         
         
Es werden festgesetzt:         
1.   der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 
 und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR 
3.  der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 EUR 
4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf  83,56 Stellen 

                                  
§ 3         

         
Die Deckungslücke des Amtes von 5.730.900 �  wird durch die Erhebung einer Amtsumlage fi-
nanziert. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte  nach den Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemein-
deschlüsselzuweisungen, abzüglich Finanzausgleichsumlage sowie der Einwohnerzahl der Ge-
meinden.
         
Es werden festgesetzt:         
1.  der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Steuerkraftzahlen,  
 Gemeindeschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage auf 11,64%
2.  der Umlagesatz für die Amtsumlage nach Einwohnerzahlen je Einwohner auf 151,26 �
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§ 4         
         
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor 
seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses 
gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindes-
tens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen und über die über- und  außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigun-
gen zu berichten.         
                 

§ 5         
         
Für die gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik als Plananlage erstellte Übersicht über die nach 
§ 20 Abs 1 und 2 GemHVO-Doppik gebildeten  Budgets gelten die nachstehenden Budgetregeln. 
Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.         
                                                  
Heikendorf, 23.11.2018
Amtsdirektor        
gez. Ulrich Hehenkamp

Budgetregeln des Amtes Schrevenborn
als Haushaltsvermerke zum Ergebnis- und Finanzplan

1. Grundlagen der Budgetierung      
§ 20 GemHVO-Doppik in Verbindung mit §§ 22 und 23 GemHVO-Doppik und § 5 der Haushalts-
satzung. 

2. Begriffsbestimmungen
Zur besseren Lesbarkeit wird bei der Personenbenennung die männliche Form verwendet, sie 
gilt gleichermaßen für Mitarbeiterinnen.

2.1 Disponibilität:

pflichtig / festgelegt die Aufgabe muss aufgrund von Gesetzen, Verordnungen etc. durch- 
   geführt werden, die Höhe des Ansatzes ist festgelegt
pflichtig / disponibel die Aufgabe muss aufgrund von Gesetzen, Verordnungen etc. durch- 
   geführt werden, die Höhe des Ansatzes ist nicht festgelegt
freiwillig / festgelegt die Aufgabe ist zwar freiwillig, der Haushaltsansatz jedoch nicht dis-
   ponibel, da die Mittel aufgrund vertraglicher o. ä. Verpflichtungen,
   Mitgliedschaften und eigener Richtlinien festgelegt sind
freiwillig / disponibel die Aufgabe ist freiwillig, der Haushaltsansatz ist disponibel.

2.2 Gesamtbudget

umfasst alle Budgetansätze.
Verantwortlich:  Amtsdirektor (in den Grenzen der Hauptsatzung)

2.3 Amtsbudget

weist die Summe aller diesem Amt zugeordneten Amtsbudgets aus, mit Ausnahme der allgemei-
nen Finanzierungsmittel (Produktbereich 6).
Verantwortlich:  Amtsleitung.
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2.4 Sachgebietsbudget

weist die Summe aller diesem Sachgebiet zugeordneten Planungsstellen aus.
Verantwortlich:  Sachgebietsleitung.

2.5 Umfassende Ressourcenkompetenz

Der Budgetverantwortliche bewirtschaftet eigenverantwortlich die Ansätze der Planungsstellen, 
die im Budget aufgeführt und nicht vorabdotiert sind.

2.6 Vorabdotierungen 

Erträge und Aufwendungen sowie die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen, die 
durch Gesetze, Verordnungen, Verträge usw. festgelegt sind und daher nicht zum Budget mit 
umfassender Ressourcenkompetenz gehören.

3. Deckungsfähigkeiten (Ergänzung zum § 5 der Haushaltssatzung)

3.1 (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Alle Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen mit Ausnahme der 
Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführun-
gen zu Rückstellungen und Rücklagen sind gegenseitig deckungsfähig. Soweit Mehraufwendun-
gen nicht innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 95 
d GO (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen. Zur Deckung ist 
zunächst eine andere Planungsstelle im Fachbereichsbudget heranzuziehen. Bei gesetzlichen 
Leistungen werden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen oder Minderaufwendungen 
und Minderauszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln bestritten bzw. diesen zugeführt.

3.2 (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind 
gegenseitig deckungsfähig.

3.3 (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets 
und die dazu gehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt 
werden.

3.4 Mehrerträge und Mehreinzahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Mehrerträge können bei ausgeglichenem Haushalt bis zu 50 % für Mehraufwendungen im jewei-
ligen Budget verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten 
nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 

4. Berichtswesen

Dem Amtsschuss und dem Finanzausschuss ist zu berichten über:
a)  die Entwicklung der Budgets und
b)  die Bildung sowie Verwendung der Ermächtigungen einschließlich deren Auflösung.
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Der Amtsbetriebshof gibt den Haushaltsplan für das Jahr 2019 bekannt:

Der Amtsausschuss beschließt am 22.11.2018 einstimmig die Haushaltsatzung 2019 für den 
Amtsbetriebshof Schrevenborn in der vorliegenden Fassung. 

a)  Der Ergebnisplan schließt mit 
  1.932.900 �  als Gesamtbetrag der Erträge,
  1.910.300 �  als Gesamtbetrag der Aufwendungen und
       22.600 �  als Jahresüberschuss ab.

b)  Der Finanzplan schließt mit
  1.932.900 �  als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
  1.794.400 �  als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
       10.000 �  als Einzahlung aus Investitions- und Finanztätigkeit und 
     151.400 �  als Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit ab.

c)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 200.000 � festgelegt.

d)  Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 25,00.

Hehenkamp, Werkleiter

Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG)

Das Bundesmeldegesetz (BMG) räumt die Möglichkeit ein, in bestimmten Fällen der Übermitt-
lung von Daten ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

Dabei handelt es sich um Datenübermittlungen an:

 • Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
  über Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Reli-
  gionsgesellschaft angehören. Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke der Steuererhe-
  bung der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 
  Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 BMG)

 • Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen
  im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
  Ebene (§ 50 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 BMG)

 • Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
  über Alters- und Ehejubiläen ( § 50 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 BMG)

 • Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BMG)

 • das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr
  zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial zum Bundesfreiwilligendienst, 
   betrifft nur Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch 
  nicht vollendet haben (§ 36 Abs.2 Satz 1 BMG i.V.m. § 58c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz)

Amt Schrevenborn
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Personen, die mit der Übermittlung ihrer Daten in diesen Fällen insgesamt oder einzeln nicht 
einverstanden sind, können dies dem Amt Schrevenborn schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift mitteilen. Einwohnerinnen und Einwohner, die eine derartige Erklärung bereits früher 
bei der Meldebehörde abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern. Der Widerspruch 
gilt bis zur Aufhebung unbefristet.

Der Widerspruch kann formlos oder über ein Antragsformular eingereicht werden. Das An-
tragsformular ist im Rathaus des Amtes Schrevenborn sowie in den Gemeindebüros in Mönke-
berg und Schönkirchen erhältlich oder kann auf der Internetseite des Amtes Schrevenborn 
(www.amt-schrevenborn.de) unter: Unser Amt / Amtsverwaltung / Formulare / Einwohnermel-
deamt / Antrag auf Eintragung von Übermittlungssperren heruntergeladen werden.

Widersprüche gegen die Datenübermittlung sind zu richten an:

Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor

Dorfplatz 2
24226 Heikendorf

Heikendorf, den 16.11.2018

Amt Schrevenborn 
Der Amtsdirektor
Im Auftrag
gez.Kussin                                                                            

Mitteilungen und Berichte des Amtes Schrevenborn

A B S C H R I F T
Niederschrift

3. Sitzung des Amtsausschusses
 
Sitzungstermin: Donnerstag, 22.11.2018
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 21:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal Heikendorf, 
 Dorfplatz 2, 
 24226 Heikendorf

Anwesenheit
Herr Gerd Radisch Bürgermeister   
Herr Ernst-Peter Schütt Gemeindevertreter
  Vertretung für: Herrn Andreas Bohm-Ladehof
Gemeindevertreter
Herr Steffen Falk-Schott Gemeindevertreter   
Herr Mario Mordhorst Gemeindevertreter   
Herr Peter Zimprich Gemeindevertreter   

Herr Rüdiger Petersen Gemeindevertreter   
Herr Thomas Rulle Gemeindevertreter   
Herr Tade Peetz Bürgermeister   
Herr Hans-Herbert Pohl Gemeindevertreter   
Herr Gerald Baden Gemeindevertreter   
ab 19.35 Uhr
Herr Olaf Bartels Gemeindevertreter   
Herr Frank Jakumeit Gemeindevertreter   
Herr Alexander Orth Gemeindevertreter   
Frau Dr. Bettina Bonde Gemeindevertreterin   
Herr Thure Spitz Gemeindevertreter   
Frau Regina Bothur Gemeindevertreterin   
Frau Hildegard Mersmann Bürgermeisterin   
Herr Benedict Mende Gemeindevertreter
  Vertretung für: Herrn Dietmar Katzer
Gemeindevertreter
Frau Claudia Zempel Gemeindevertreterin   
Frau Andrea Hamann-Wilke
Gemeindevertreterin   

Amt Schrevenborn
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Herr Ulrich Hehenkamp   Amtsdirektor
Herr Torben Scharbow   Amt Schrevenborn

Abwesenheit entschuldigt
Herr Andreas Bohm-Ladehof 
Gemeindevertreter     - fehlt entschuldigt -
Herr Dietmar Katzer Gemeindevertreter     
- fehlt entschuldigt -
Herr Murat Birkandan Gemeindevertreter     
- fehlt entschuldigt -

Genehmigt und in der Sitzung 
unterschrieben
Vorsitz    gez. Hans-Herbert Pohl
Protokollführung    gez. Thomas Kussin
Für die Richtigkeit der Abschrift:  
gez. Alexandra von Elm

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung durch den Vor-
 sitzenden, Feststellung der Ordnungs-
 mäßigkeit der Einladung, der Anwesen-
 heit und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung
3 Beschlussfassung über eventuelle Ein-
 wendungen gegen die Niederschrift der 
 letzten Sitzung am 23.10.2018
4 Mitteilungen des Amtsvorstehers
5 Einwohnerfragestunde
6 Beratung und Beschlussfassung über die 
 Haushaltssatzung mit Budgetplan des 
 Amtes Schrevenborn für das Haushalts-
 jahr 2019
7 Anpassung der Verrechnungspreise für 
 Leistungen des Amtsbetriebshofes ab 
 dem 01.01.2019
8 Beratung und Beschlussfassung über 
 den Haushaltsplan 2019 für den Amts-
 betriebshof des Amtes Schrevenborn
9 Kenntnisnahme des Regelberichts 2018
10 Beratung und Beschlussfassung zur 
 Einführung der digitalen Gremienarbeit 
 im Amt Schrevenborn
11 Entsendung eines Mitglieds in die Träger-
 versammlung des IT-Verbundes Schles-
 wig-Holstein
12 Beratung und Beschlussfassung der 
 Stellungnahme zur Anhörung gem. § 14 
 Abs. 1 Nr. 2 PBefG. Änderungsantrag zur 
 Linienverkehrsgenehmigung Ortsbus 
 Schrevenborn (Linie 104)

13 Anfragen aus dem Amtsausschuss

Protokoll:

Öffentlicher Teil

Zu 1 Eröffnung der Sitzung durch den 
 Vorsitzenden, Feststellung der 
 Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
 der Anwesenheit und der 
 Beschlussfähigkeit
 Vorlage: AA/0631/2018
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Proto-
kollführung bestehen keine Bedenken.

Besondere Vorkommnisse:
Keine

Tagesordnungspunkte, die in nichtöffent-
licher Sitzung behandelt werden:
TOP 14-15

Beratungsergebnis:
Anwesend: 19
Dafür:   71
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 2 Änderungsanträge zur  
 Tagesordnung
 Vorlage: AA/0632/2018
Die Tagesordnung wird auf Antrag des 
Amtsdirektors um den TOP 12 "Beratung und 
Beschlussfassung der Stellungnahme zur 
Anhörung gem. § 14 Abs. 1 Nr. 2 PbefG Än-
derungsantrag zur Linienverkehrsgenehmi-
gung Ortsbus Schrevenborn (Linie 104) er-
weitert.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 19
Dafür:   71
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 3 Beschlussfassung über eventuelle 
 Einwendungen gegen die 
 Niederschrift der letzten Sitzung 
 am 23.10.2018
 Vorlage: AA/0633/2018
Keine

Beratungsergebnis:
Anwesend: 19

Amt Schrevenborn
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Dafür: 71
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 4 Mitteilungen des Amtsvorstehers
 Vorlage: AA/0634/2018
Der Amtsdirektor Herr Hehenkamp teilt mit, 
dass die Aktivregion einer erhöhten Förderung 
für die E-Ladesäulen zugestimmt hat.

Zu 5 Einwohnerfragestunde
 Vorlage: AA/0635/2018
Es werden keine Anfragen gestellt.

Zu 6 Beratung und Beschlussfassung 
 über die Haushaltssatzung mit 
 Budgetplan des Amtes 
 Schrevenborn für das 
 Haushaltsjahr 2019
 Vorlage: AA/0565/2018
Es wird beantragt den Stellenplan wie folgt zu 
ändern:

Lfd. Nr. 56 Sachbearbeiter/in IT

Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 
bisher 30 Std. auf 39 Std (0,77 auf 1,00) und 
Entfristung der Planstelle.

Beratungsergebnis:
Anwesend  19
Dafür   71
Dagegen   -
Enthaltungen   -

Schaffung einer neuen Planstelle mit 39 
Wochenstunden (Vollzeit), unbefristet mit EG 
11 im Amt für Hoch-, Tiefbau und Liegen-
schaften für das Aufgabengebiet Grünflächen/
Umwelt.

Beratungsergebnis
Anwesend  20
Dafür   74
Dagegen   -
Enthaltungen   -

Beschluss 
Die Haushaltssatzung und der Budgetplan 
2019 werden wie vom Haupt-, Finanz- und 
Werkausschuss vorgelegt /mit weiteren Ände-
rungen laut beigefügter Liste / beschlossen.
a)  Der Ergebnisplan schließt ab mit:
   8.093,400 �  als Gesamtbetrag der 
   Erträge,

   8.093,400 � als Gesamtbetrag der 
   Aufwendungen und
   0 � als Jahresergebnis.
 
b) Der Finanzplan schließt ab mit
   7.833,100 � als Gesamtbetrag der 
   Einzahlungen aus lau-
   fender Verwaltungs-
   tätigkeit,
    7.733,100  � als Gesamtbetrag der 
    Auszahlungen aus lau-
   fender Verwaltungs-
   tätigkeit,
   0 � als Gesamtbetrag der 
   Einzahlungen aus Inves-
   titions- u. Finanzie-
   rungstätigkeit,
   95.000 � als Gesamtbetrag der 
   Auszahlungen aus Inves-
   titions- u. Finanzie-
   rungstätigkeit.

c) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investi-
 tionen und Investitionsförderungsmaß-
 nahmen beträgt
   0 �.  

d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
 mächtigungen beträgt 0 �.

e) Der Gesamtbetrag der Kassenkredite be-
 trägt 2.000.000 �.

f) Der Stellenplan schließt ab mit 83,56 aus-
 gewiesenen Stellen.

g) Der Amtsumlagesatz nach Steuerkraft be-
 trägt 11,64 %.

h) Der Amtsumlagesatz nach Einwohnerzahl 
 je Einwohner beträgt 151,26 �.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   74
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 7 Anpassung der Verrechnungspreise 
 für Leistungen des Amtsbetriebs-
 hofes ab dem 01.01.2019
 Vorlage: AA/0603/2018
Beschluss
Der Amtsausschuss beschließt die Verrech-
nungspreise des Amtsbetriebshofes ab dem 
01.01.2019 wie folgt:

Amt Schrevenborn
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Verrech- seit dem ab dem
nungspreise 01.01.2017 01.01.2019 
für 
Leistungen:  
der Mit-
arbeiter 40,92 � 42,60 � (+4,1 %)

PKW, 
Pritschen,… 10,08 �  10,08 � 

Klein-
schlepper,… 10,08 �  10,08 � 
Geräteträger,… 10,08 �  10,08 � 

Anhänger,… 2,28 �  2,28 � 

Maschinen,… 4,32 �  4,32 � 

Großanbau-
geräte  6,36 � (neu)

Kleinanbau-
geräte  4,32 � (neu)

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   74
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 8 Beratung und Beschlussfassung 
 über den Haushaltsplan 2019 für 
 den Amtsbetriebshof des 
 Amtes Schrevenborn
 Vorlage: AA/0604/2018
Der Amtsausschuss beschließt die Haus-
haltssatzung 2019 für den Amtsbetriebshof 
inklusive des Haushaltsplanes.

a) Der Ergebnisplan schließt mit
  1.932.900 �  als Gesamtbetrag der 
   Erträge,
  1.910.300 �  als Gesamtbetrag der 
   Aufwendungen, 
       22.600 � als Jahresüberschuss ab. 

b) Der Finanzplan schließt mit 
  1.932.900 �  Einzahlung aus lau-
   fender Verwaltungs-
   tätigkeit,
  1.794.400 �  als Auszahlungen aus 
   laufender Verwaltungs-
   tätigkeit,
       10.000 �  als Einzahlungen aus 
   Investitions-und Finan-
   zierungstätigkeit,
     151.400 �  als Auszahlung aus 
   Investitions- und Finan-
   zierungstätigkeit ab..

c) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
 mit 200.000 � festgelegt. 

d) Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausge-
 wiesenen beträgt 25,0.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   74
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 9 Kenntnisnahme des 
 Regelberichts 2018
 Vorlage: AA/0614/2018
Beschluss 
Der Amtsausschuss nimmt den Regelbericht 
2018 gem. Anlage zur Kenntnis. Die Gemein-
devertretungen der amtsangehörigen Gemein-
den sind entsprechend zu unterrichten.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   74
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 10 Beratung und Beschlussfassung 
 zur Einführung der digitalen 
 Gremienarbeit im 
 Amt Schrevenborn
 Vorlage: AA/0630/2018
Beschluss 
Der Amtsausschuss beschließt für das Amt 
Schrevenborn die Einführung der digitalen 
Gremienarbeit/des papierlosen Sitzungs-
dienstes im 1. Quartal 2019. Hierzu stellt das 
Amt den Gremienmitgliedern mobile End-
geräte (Tablets) für die Dauer der Wahlperiode 
auf Leihbasis zur Verfügung. Grundlage hier-
für ist der Abschluss einer entsprechenden 
Nutzungsvereinbarung. Alternativ ist der Ein-
satz eines bereits vorhandenen privaten End-
gerätes möglich. 

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   74
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 11 Entsendung eines Mitglieds in 
 die Trägerversammlung des 
 IT-Verbundes Schleswig-Holstein

Amt Schrevenborn
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Vorlage: AA/0640/2018
Beschluss
In die Trägerversammlung des voraussicht-
lich zum 01.01.2019 durch ein Gesetz des 
Landtages errichteten IT-Verbundes Schleswig-
Holstein wird

Herr Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp

entsandt.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   74
Dagegen: -
Enthaltung/en: -

Zu 12 Beratung und Beschlussfassung der 
 Stellungnahme zur Anhörung gem. 
 § 14 Abs. 1 Nr. 2 PBefG. 
 Änderungsantrag zur 
 Linienverkehrsgenehmigung 
 Ortsbus Schrevenborn (Linie 104)
 Vorlage: AA/0696/2018
Beschluss 
Der Amtsausschuss beschließt die als Anlage 
2 beigefügte Stellungnahme zur Anhörung 
gem. § 14 Abs. 1 Nr. 2 PBefG zum Änderungs-
antrag zur Linienverkehrsgenehmigung Orts-
bus Schrevenborn (Linie 104).

Zu 13 Anfragen aus dem Amtsausschuss
 Vorlage: AA/0636/2018
Keine

Amt Schrevenborn

Amtsverwaltung Schrevenborn stellt 
auf papierlosen Sitzungsdienst um  –
Amtsausschuss beschließt Einstieg in 
die digitale Gremienarbeit

Die Zeiten, in denen Sitzungsunterlagen in 
Massen kopiert und versendet werden müs-
sen, gehören demnächst der Vergangenheit an. 
Der Amtsausschuss hat in seiner jüngsten 
Sitzung einstimmig die Einführung der digita-
len Gremienarbeit in den drei amtsangehöri-
gen Gemeinden beschlossen. Umgesetzt wird 
das Projekt im ersten Quartal 2019.
Dazu werden zunächst alle 118 Gemeindever-
treter/innen und bürgerliche Mitglieder in 
Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen 

mit iPads, Tablets oder Notebooks ausgestat-
tet. Diese werden auf Leihbasis bis Ende der 
laufenden Wahlperiode zur Verfügung gestellt. 
Möglich ist zudem die Nutzung bereits vorhan-
dener mobiler Endgeräte.  Sitzungstermine, 
Einladungen, Vorlagen, Anlagen und Nieder-
schriften werden dann – nach Schulung und 
Einweisung auf die Geräte - künftig über das 
Internet (Ratsinformationssystem) bzw. per E-
Mail  bereitgestellt und sind auch offline ab-
rufbar.

Die Papiermassen an Sitzungsunterlagen, 
die Anja Kock (links) und Alexandra von Elm 
im Sekretariat regelmäßig für den Versand 
"eintüten", wird es nach der Umstellung auf 
die digitale Gremienarbeit nicht mehr geben. 
Darüber freut sich auch Hausmeister und 
Bote Benjamin Broese-Talleur. © CK, nsc

Nach Berechnungen der Verwaltung können 
rund 18.000 Euro jährlich an Papier- und 
Druckkosten, Botendiensten und Versand-
kosten eingespart werden. Bei der Anschaf-
fung der Endgeräte geht man von einmalig 
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etwa 35.000 Euro aus. Wer weiterhin Sit-
zungsunterlagen in Papierform wünscht, wird 
wie bislang auf dem Versandwege bzw. per 
Botendienst mit den notwendigen Unterlagen 
versorgt. 
Für Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp ist die 
Umstellung auf den papierlosen Sitzungs-
dienst, der auf vielfachen Wunsch der Selbst-
verwaltung intensiv vorbereitet werden muss-
te, ein erster Schritt auf dem Weg zur Digitali-
sierung der Verwaltung. Der Ressourcen scho-
nende Umgang sei zudem ein kleiner Beitrag 
zum Klimaschutz. Rund drei  Viertel des 
Papiergesamtverbrauches in der Amtsverwal-
tung können laut Hehenkamp in Zukunft ein-
gespart werden.
Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung 
auch in den Schulen in Trägerschaft der drei 
Gemeinden wird der IT-Bereich in der Amts-
verwaltung um eine Viertelstelle auf künftig 3 
Vollzeitstellen aufgestockt. Der Stellenplan 
des einstimmig verabschiedeten Amtshaus-
haltes für 2019 sieht außerdem die Neuein-
stellung eines Mitarbeiters für den Bereich 
Natur und Umwelt ab Juli nächsten Jahres 
vor. Amtsvorsteher Hans-Herbert Pohl verwies 
auf die umfangreiche Arbeit auf diesem Sach-
gebiet, die angesichts fehlenden Personals 
bzw. fehlender Zeit bislang nur „unzureichend 
abgedeckt“ werden konnte. Da die vielen 
Natur- und Umweltthemen auf mehrere Sach-
bearbeiter verteilt wurden,  aus Zeitgründen  
aber nicht zu bewältigen waren, seien laut 
Büroleiter Thomas Kussin viele Dinge aufzu-
arbeiten. Darum soll sich ab Sommer 2019 
nun der/die neue Stelleninhaber/in für alle 3 
Gemeinden kümmern.
Einstimmig verabschiedet wurden auch der 
Haushalt 2019 für den Amtsbetriebshof (ABH) 
sowie die neu kalkulierten Verrechnungsprei-
se für (Dienst-)Leistungen des ABH.
Erfreuliche Nachricht in Sachen E-Ladesäu-
leninfrastruktur: Laut Mitteilung des Amtsdi-
rektors hat die AktivRegion Ostseeküste 
einem erhöhten Zuschuss für den gestiegenen 
Investitionsbedarf (u.a. erforderliche Tiefbau-
arbeiten) zugestimmt. Mit einer Entscheidung 
des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt 
und Ländliche Räume über den Projektförder-
antrag rechnet Hehenkamp zu Beginn des 
neuen Jahres. Zur Saison 2019 könnten die 
sechs Ladesäulen im Amtsgebiet dann in Be-
trieb gehen. Die sechs Standorte sind in Hei-

kendorf die Parkplätze am Café Röhrskroog 
in Möltenort und  am Schulredder, in Mönke-
berg der Parkplatz am Strand und die Park-
bucht in der Schultwiete/Dorfstraße sowie in  
Schönkirchen die Parkplätze Dorfstraße/Kir-
che in Höhe der Gemeindewerke und Augus-
tental im Bereich der Sporthalle. (CK)

Am 10. Dezember startete die Vineta Bus-
betriebsgesellschaft mit ihrer Ringlinie 104 
Heikendorf-Schönkirchen-Mönkeberg-
Heikendorf (hier Anfahrt der Haltestelle 
Rathaus Heikendorf). © CK

Start für den 
Vineta-Ortsbus Schrevenborn  
Ringlinie Heikendorf-Schönkirchen-
Mönkeberg-Heikendorf 
im 40-Minuten-Takt

Mit dem Fahrplanwechsel zur Winterzeit nahm 
die Vineta Busbetriebsgesellschaft den Linien-
verkehr für den Ortsbus Schrevenborn auf. 
Seit 10. Dezember fährt nun montags bis frei-
tags im 40-Minuten-Takt ein neuer Mercedes 
Midibus des Unternehmens auf einer soge-
nannten Ringlinie und verbindet damit  die 
drei amtsangehörigen Gemeinden Heiken-
dorf, Schönkirchen und Mönkeberg. Der erste 
Bus fährt um 05.50 Uhr in Heikendorf an der 
Haltestelle Am Heidberg ab, der letzte kommt 
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dort um 19.50 Uhr an. Den Fahrplan der 
neuen Ortsbuslinie 104 finden Sie als Service 
hier auf diesen Seiten. Mit den Haltestellen an 
den Fähranlegern von Mönkeberg und Mölten-
ort ist weiterhin die Anbindung an die Förde-
schifffahrt gewährleistet. 
„Mit dem kürzeren 40-Minutentakt hoffen wir 
deutlich mehr Fahrgäste anzusprechen“, sagt 
Vineta-Geschäftsführer Jürgen Ubben. Zur 
Erinnerung: Der Amtsbus der VKP, der Ende 
September seinen Betrieb einstellen musste 
(nach erfolgreicher Klage wurde dem damali-
gen Mitbewerber Vineta vom Verwaltungsge-
richt die Konzession für die Buslinie zugespro-
chen), verkehrte im Zwei-Stunden-Takt. 
Der Midibus in den Farben Rot-Weiß mit Euro 
6 Dieselnorm verfügt über 15 Sitz-, sieben 

Stehplätze und einen Abstellplatz 
für Kinderwagen oder Rollstuhl. 
Eine Doppelschwingtür mit Roll-
stuhlrampe ermöglicht ein beque-
mes Ein- und Aussteigen.
Der Fahrpreis im VRK/SH-Tarif 
beträgt 1,80 Euro innerhalb 
einer Gemeinde und 2,60 Euro 
für Fahrten von einer Gemeinde 
zur anderen. Durch die Einbin-
dung in den SH-Tarif kann man 
mit einem Fahrschein alle Orte in 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
erreichen.
Bereits im Februar 2019 will Vine-
ta über mögliche Routenänderun-
gen nachdenken. In Schönkirchen 
gibt es den Wunsch, die Anschütz-
siedlung mitanzubinden (die war 
im VKP-Fahrplan berücksichtigt), 
in Heikendorf Nachfragen nach 
einer Fahrt durch Kitzeberg. „Eine 
neue Linie zu konzipieren basiert 
auch immer auf Annahmen. Wenn 
die Fahrgäste uns signalisieren, 
dass es weiteren Bedarf gibt, wer-
den wir versuchen, diese Wünsche 
möglichst schon zum nächsten 
Sommer einfließen zu lassen“, so 
Ubben. 

Viel Spaß hatten (v.l.) 
Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp, 
Bürgermeisterin Hildegard Mersmann, 
Amtsvorsteher Hans-Herbert Pohl, 
Joachim Lemm(Vineta)
Bürgermeister Tade Peetz und 
Vineta-Geschäftsführer Jürgen Ubben (da-
hinter) bei der Jungfernfahrt.
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Tourismus

Neuigkeiten aus der Urlaubsregion 

                                        

Tourismustag Schleswig-Holstein schaffte Inspirationen

© IHK Schleswig-Holstein

Beim jährlich stattfindenden Tourismustag 
Schleswig-Holstein trifft sich die Tourismus-
branche, um Bilanz zu ziehen, und sich über 
neue Trends und Wege im Tourismus auszu-
tauschen. Dieses Jahr stand der am 21. 
November in Husum stattfindende Branchen-
treff unter dem Motto „Tourismus in Schles-
wig-Holstein - I 3 - Infos. Ideen. Inspirationen." 
Es wurden vielfältige Projekte aus Politik, 
Wissenschaft und Praxis „Made in Schleswig-
Holstein“ vorgestellt. Für den diesjährigen 
Tourismustag wurde ein neues, innovatives 
Konzept getestet. In 3-minütigen Impulsvor-
trägen wurden 23 Projekte in den Kategorien 
Nachhaltigkeit, Mobilität, Qualität, Digitalisie-
rung und Marketing sowie Kultur, Freizeit und 
Aktivitäten vorgestellt. In den anschließenden 
3 Session-Runden konnten die Themen ver-
tieft werden.
Die hervorragende Sommersaison für den 
Tourismus in Schleswig-Holstein hat sich 
auch im Spätsommermonat September 2018 
fortgesetzt: Wie Tourismusminister Dr. Bernd 

Buchholz in Husum vor rund 350 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern des Tourismustages 
2018 sagte, konnten erneut enorme Wachs-
tumsraten erzielt werden. Nach den Daten des 
Statistikamts Nord stieg das Gästeaufkom-
men gegenüber dem September vergangenen 
Jahres um 7,1 Prozent. Es buchten sich in 
Beherbergungsstätten mit zehn und mehr 
Betten sowie auf Campingplätzen rund 
900.000 Gäste ein, die für 3,6 Millionen Über-
nachtungen sorgten. Damit stieg die Zahl der 
Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahres-
monat um 11,9 Prozent. Auch der Ganzjahres-
vergleich weist positive Zahlen auf: Von Janu-
ar bis September kamen 12,3 Prozent mehr 
Gäste in den echten Norden, die Zahl der Über-
nachtungen stieg im gleichen Zeitraum um 
16,7 Prozent an.
„Die erneut hervorragenden Wachstumszah-
len bestätigen die erfolgreiche Arbeit der Tou-
rismusbetriebe und -akteure im Land. Damit 
wird die Erfolgsgeschichte der Tourismus-
wirtschaft weiter fortgeschrieben“, sagte Buch-
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holz. Die Landesregierung werde weiterhin die 
Qualitätsverbesserung im Tourismus unter-
stützen. Dazu gehöre die Optimierung von 
Fördermöglichkeiten für eine attraktive öf-
fentliche touristische Infrastruktur ebenso 
wie die Fokussierung auf die Themen Digitali-
sierung und Barrierefreiheit oder die Landes-
strategie zur Förderung des Radfahrens.“
Die Chefin der Tourismusagentur Schleswig-
Holstein (TA.SH), Dr. Bettina Bunge, sagte zu 
den jüngsten Rekordzahlen des Statistikam-

tes: „Die guten Nachrichten aus dem Schles-
wig-Holstein-Tourismus reißen nicht ab. Ein 
wesentlicher Grund dafür ist das Engagement 
der Touristikerinnen und Touristiker im 
Land, die beständig daran arbeiten, ihr Ange-
bot zu verbessern, neue Ideen umzusetzen 
und voneinander zu lernen. Mit dem regen 
Austausch auf dem Tourismustag in Husum 
legen wir den Grundstein für die weiteren 
Erfolgsmeldungen von morgen.“

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
das Team der Tourist-Info am Heikendorfer Hafen 
(Tel. 0431-679100, info@kiel-sailing-city.de) oder

Franziska Schelske vom Amt Schrevenborn (Tel. 0431-2409 140, 
franziska.schelske@amt-schrevenborn.de)

Bekanntmachungen des Amtes Schrevenborn
für die Gemeinde Schönkirchen

Die amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Schönkirchen erfolgen durch Abdruck 
in dem  gemeindlichen Bekanntmachungsblatt „Schönkirchener Nachrichten“, die in der 
Regel monat-lich bis zum 5. des Monats erscheint. In besonderen Veröffentlichungsfällen 
können zusätzliche Ausgaben herausgegeben werden. Ist der 5. ein Sonnabend, Sonntag, 
Feiertag oder sonst arbeitsfreier Tag, tritt an seine Stelle der nächste nicht arbeitsfreie 
Werktag. Das gemeindliche Bekanntmachungsblatt wird kostenlos an alle Haushalte 
verteilt und ist ferner im Gemeindebüro Schönkirchen, Mühlenstraße 48, 24232 
Schönkirchen, erhältlich; bei Versand wird das anfallende Porto erhoben.

Öffentliche Ausschusssitzungen
Unterrichtung im Sinne der Gemeindeordnung!

Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der öffentlich tagenden Ausschüsse der Gemeindever-
tretung werden durch Aushang im Gemeindebüro mit dem Tag der Einladung zur Sitzung 
bekannt gegeben!

Vorbehaltlich von Änderungen werden folgende Termine mitgeteilt:

Dienstag, 22.01.2019 19.30 Uhr - Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend, Sport
    und Soziales
  
Sitzungsort: Sitzungssaal im Gemeindebüro Schönkirchen
Der aktuelle Stand der Einladungen ist auf der Internetseite ersichtlich.
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Satzung über die Erhebung
einer Hundesteuer in der Gemeinde Schönkirchen

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. 
S. 57) in der z. Zt. gültigen Fassung und der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Lan-
des Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. S. 27) in der z. Zt. gültigen Fassung wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2018 folgende Satzung erlas-
sen:

§ 1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse 
 oder im Interesse seines Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle 
 in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehal-
 ten. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen 
 beim Ordnungsamt des Amtes Schrevenborn gemeldet und bei einer vom Ordnungsamt des 
 Amtes Schrevenborn bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemein-
 sam einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(2) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
 auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer 
 anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird oder von der 
 Steuer befreit ist (siehe § 3 Abs. 2).

§ 3
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Monats, in dem der Hund aufgenommen wurde, 
 frühestens jedoch mit Beginn des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird.

(2) Hunde, die nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen werden oder 
 auf Probe oder zum Anlernen gehalten werden, sind steuerfrei.
 Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf 
 Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von einem Monat überschreitet. 

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Hund abgeschafft wird oder ver-
 stirbt.

(4) Bei Zuzug eines Hundehalters entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des Monats, in den der 
 Zuzug fällt. Bei Wegzug eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, 
 in den der Wegzug fällt.

 
§ 4

Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr:

  a) für den 1. Hund 120,00 EUR

  b) für den 2. Hund 140,00 EUR 

  c) für jeden weiteren Hund 160,00 EUR
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(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl 
 der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 7), gelten als erste 
 Hunde

§ 5
Steuerbefreiung

(1) Personen, die sich nicht länger als drei Monate in der Gemeinde aufhalten, sind für diejeni-
 gen Hunde von der Steuer befreit, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen 
 können, dass diese Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 
 versteuert werden oder von der Steuer befreit sind. 

(2) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von:

 a) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren 
  Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;  
 
 b) Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen und 
  von bestätigten Jagdaufsehern in der für den Forst-, oder Jagdschutz erforderlichen 
  Anzahl;

 c) Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend un-
  tergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden;

 d) Blindenführhunden;

 e) Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unent-
  behrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnis-
  ses abhängig gemacht werden. 

§ 6
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten 
 von:
 
 a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten 
  bewohnten Gebäude mehr als 100 m entfernt liegen;

 b) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von be-
  rufsmäßigen Einzelwächtern bei der Ausübung des Wachdienstes benötigt werden;

 c) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz- oder Rettungshunde verwendet werden und 
  eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag 
  vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein;

 d) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich ver-
  wendet werden;

 e) Therapiehunden, die nachweislich eine zertifizierte Therapiehundeprüfung abgelegt 
  haben und für soziale und therapeutische Zwecke verwendet werden.

(2) Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben, 
 versteuern zwei Hunde entsprechend den Steuersätzen für einen ersten und einen zweiten 
 Hund nach dieser Satzung. Weitere Hunde, die sich weniger als sechs Monate in ihrem 
 Besitz befinden, sind steuerfrei.
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§ 7
Allgemeine Voraussetzungen für

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

(1) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn die Hunde für den angege-
 benen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind.

(2) Der Antrag auf Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung ist schriftlich beim Steueramt des
 Amtes Schrevenborn zu stellen.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, so ist 
 dieses innerhalb von 14 Tagen nach Wegfall dem Steueramt des Amtes Schrevenborn 
 schriftlich mitzuteilen.

§ 8
Zwingersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, 
 darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form 
 einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in ein von einer aner-
 kannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zucht- und Stammbuch eingetragen sind.

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, 50 % der 
 Steuer nach § 4 Abs. 1, jedoch nicht mehr als die Steuer für einen ersten und einen zweiten 
 Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befin-
 den und nicht älter als 6 Monate sind.

(3) Die Vergünstigung der Zwingersteuer entfällt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Kalender-
 jahren keine Hunde gezüchtet wurden.

§ 9
Anzeige- und Meldepflichten

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet seinen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Anschaffung, oder 
 Zuzug in die Gemeinde schriftlich beim Steueramt des Amtes Schrevenborn anzumelden. 
 Neugeborene Hunde gelten mit Beginn des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. 
 Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 dieser Satzung nach Ablauf eines Monats.

(2) Bei der Anmeldung eines Hundes erhält der Hundehalter für jeden Hund eine Hundesteuer-
 marke.
  Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines Grundstücks nur mit 
 der Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Hunde, die außerhalb der Wohnung oder des 
 Grundstücks ohne gültige Hundesteuermarke und unbeaufsichtigt angetroffen werden, 
 können durch Beauftragte des Amtes Schrevenborn eingefangen und auf Kosten des Hunde-
 halters ins zuständige Tierheim verbracht werden. 

(3) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von 14 Tagen, nachdem er ihn veräußert oder 
 sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund verstorben oder der Halter aus der Gemeinde 
 weggezogen ist, schriftlich beim Steueramt des Amtes Schrevenborn abzumelden. Im Falle 
 der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung Name und Anschrift 
 dieser Person anzugeben. 

(4) Die Hundesteuermarke ist bei Abmeldung des Hundes beim Steueramt des Amtes Schre-
 venborn abzugeben. 

(5) Der Verlust der Steuermarke ist dem Amt Schrevenborn unverzüglich mitzuteilen.
 Der Hundehalter erhält gegen Zahlung einer Verwaltungsgebühr eine neue Hundesteuer-
 marke. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der Gebührentabelle der Satzung 
 über die Erhebung von Verwaltungsgebühren. 
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§ 10
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Hundesteuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während des 
 Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides für 
 die zurückliegende Zeit und dann in Vierteljahresbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
 gust und 15. November eines Jahres oder wahlweise als Jahresbetrag zum 01. Juli fällig.

(3) Wer bereits mit einem in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuerten 
 Hund zuzieht, kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten  
 Steuer auf die für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.

§ 11
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen dieser 
Sat-zung sind die Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß des Landesdatenschutzge-
setzes beim Kämmerei- und Steueramt, beim Ordnungsamt und beim Einwohnermeldeamt des 
Amtes Schrevenborn sowie die Verwendung der beim Steueramt vorhandenen Daten zulässig. 
Dies gilt auch für die aus Kontrollmitteilungen anderer Kommunen bezogenen Daten.
Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung nach 
dieser Satzung, sowie zur Ermittlung des Hundehalters eines aufgegriffenen Hundes weiterver-
arbeitet werden. 

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. als Hundehalter gemäß § 7 Abs. 3 dieser Satzung den Wegfall der Voraussetzungen für eine 
 Steuerbefreiung bzw. Steuerermäßigung nicht rechtzeitig anzeigt;

2. als Hundehalter gemäß § 9 Abs. 1 dieser Satzung seinen Hund nicht rechtzeitig anmeldet;

3. als Hundehalter gemäß § 9 Abs. 2 dieser Satzung einen Hund außerhalb seiner Wohnung 
 oder seines umfriedeten Grundstücks ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umher
 laufen lässt oder die Steuermarke auf Verlangen eines Beauftragten des Amtes Schreven-
 born nicht vorzeigt;

4. als Hundehalter gemäß § 9 dieser Satzung nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 
29.12.2010 in der Fassung der 4. Änderung vom 07.02.2017 außer Kraft.

Schönkirchen, 11.12.2018                                                                  
                                                                                                        gez. Radisch
          Bürgermeister

Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
Im Auftrage 
gez. Christiansen
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I. Festsetzung der Grundsteuern in der Gemeinde Schönkirchen 
für das Kalenderjahr 2019

Da die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht beschlossen wurde, erfolgt die 
Festsetzung der Grundsteuern zunächst auf der Grundlage der bisher geltenden Hebesätze. Im 
Falle von Hebesatzänderungen wird darauf hingewiesen, dass eine rückwirkende Änderungs-
veranlagung zum 01.01.2019 erfolgt. 

Für die Grundstücke, deren Grundsteuermessbetrag sich seit der letzten Bescheiderteilung 
nicht verändert hat, wird die Grundsteuer gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz für das Kalen-
derjahr 2019 durch diese öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.

Die Grundsteuer ist gemäß § 28 Grundsteuergesetz wie folgt fällig:

1. Zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November je zu einem Viertel der Jahressteuer, 
 soweit nicht Nr. 2., Nr. 3. oder Nr. 4. Anwendung finden.

2. Am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 � nicht übersteigt.

3. Am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 � 
 nicht übersteigt.

4. Am 01. Juli in einem Jahresbetrag, sofern ein entsprechender Antrag bis spätestens zum 
 30. September des vorangehenden Kalenderjahres gestellt wird. 

Bei Neufestsetzungen oder Änderungen der Grundsteuermessbeträge ergehen Abgabenveranla-
gungsbescheide oder Abgabenänderungsbescheide zum gegebenen Zeitpunkt. 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen dieselben 
Rechtswirkungen ein, als wenn Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre. 

II. Geltung der Bescheide über die Hundesteuern und deren Fälligkeiten 
für das Kalenderjahr 2019

In den in vorherigen Kalenderjahren zugestellten Abgabenbescheiden wird darauf hinge-wiesen, 
dass die festgesetzten Abgaben auch für Folgejahre Gültigkeit haben, bis ein neuer Abgabenbe-
scheid erteilt wird. 

Gemäß § 12 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird bestimmt, 
dass die Hundesteuern in der gleichen Höhe für das Kalenderjahr 2019 gelten, sofern nicht 
aufgrund von Änderungen neue Bescheide zu erlassen sind. 

Die Hundesteuern werden aufgrund der Satzung der Gemeinde Schönkirchen erhoben und 
sind solange zu den bekannten Fälligkeitsterminen zu entrichten, die sich aus dem zuletzt zuge-
stellten Abgabenbescheid ergeben, bis ein neuer Bescheid erlassen wird.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Abgabenfestsetzung kann Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntgabe beim Amt Schrevenborn, Der Amtsdirektor, 
Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, einzulegen. 

Heikendorf, 01. Januar 2019

Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
gez. Hehenkamp
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Zusätzliche Hinweise:

Zahlungsarten
Sofern Sie eine Abrufermächtigung erteilt haben, erfolgt die Abbuchung der Steuern                                                                                                     
und Gebühren automatisch zum Tage der Fälligkeit. Ansonsten sind Zahlungen ausschließlich 
an das Amt Schrevenborn auf eines der nachstehend aufgeführten Bankkonten zu leisten:

Förde Sparkasse IBAN: De38210501700100214444 BIC: NOLADE21KIE
Hypo Vereinsbank  IBAN: De33200300000613624535 BIC: HYVEDEMM300
Kieler Volksbank eG IBAN: De59210900070059900008 BIC: GENODEF1KIL

Steuerpflicht bei Eigentumswechsel
Gemäß § 9 Grundsteuergesetz wird die Grundsteuer nach den Verhältnissen zu Beginn des 
Kalenderjahres festgesetzt (Stichtagsprinzip). 
Das bedeutet bei einem Eigentümerwechsel im laufenden Kalenderjahr, dass der Verkäufer bis 
zum Ende des Jahres steuerpflichtig bleibt. 
Eine Umschreibung auf den neuen Eigentümer zum 01.01. des Folgejahres erfolgt erst nach 
Erhalt des Messbescheides vom Finanzamt.

Bekanntmachung des Beschlusses eines Bebauungsplanes
Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 44 “Erweiterung Gewerbegebiet Söhren V“
der Gemeinde Schönkirchen für das Gebiet östlich des Gewerbegebietes Söh-
ren, östlich der Bundesstraße 502, südwestlich des Mönkeberger Weges und 

nordwestlich der Schönberger Landstraße (L 50)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönkirchen hat in der Sitzung am 05.11.2018 den 
Bebauungsplan Nr. 44 "Erweiterung Gewerbegebiet Söhren V" der Gemeinde Schönkirchen für 
das Gebiet östlich des Gewerbegebietes Söhren, östlich der Bundesstraße 502, südwestlich des 
Mönkeberger Weges und nordwestlich der Schönberger Landstraße (L 50) bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies wird hiermit 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 08.01.2019 in Kraft. Alle Interessierten können den 
Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung dazu von diesem Tage 
an in der Amtsverwaltung Schrevenborn, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, Zimmer 1.29 wäh-
rend der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft 
erhalten. Zusätzlich wurden der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung ins Internet unter der Adresse „www.schoenkirchen.de“ eingestellt.

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Schönkirchen geltend gemacht worden sind. Dassel-
be gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 
Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in 



eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen 
Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplan-Satzung 
sowie eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde Schönkirchen unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die 
Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.

Heikendorf, den 10.12.2018
Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
im Auftrag
gez. Böttcher

Gemeinde Schönkirchen

Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung

des Entwurfes des Lärmaktionsplanes für die
Gemeinde Schönkirchen

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Schönkirchen in der Sitzung am 10.12.2018 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Schön-
kirchen (LAP) für die 3. Stufe gemäß der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in Verbindung mit 
den §§ 47 a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz liegt in der Zeit

vom 07. Januar 2019 bis einschl. 07. Februar 2019

in der Amtsverwaltung Schrevenborn, Dorfplatz 2 , 24226 Heikendorf, Fachbereich III, Zimmer  
1.28 während der Dienstzeiten 

 Montags  von  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
 Dienstags  von       9.00 Uhr bis 12.00 Uhr   und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Mittwochs  von    7.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 Donnerstags  von      9.00 Uhr bis 12.00 Uhr   und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Freitags  von  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedem Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Amtsverwaltung Schrevenborn vorgebracht werden Die Unterlagen 
können während dieser Zeit auch im Gemeindebüro Schönkirchen, Mühlenstraße 48 in 24232 
Schönkirchen eingesehen werden.

Hinweis: Der Entwurf kann auch im Internet unter www.Schoenkirchen.de, Politik & Verwal-
tung, Amtliche Bekanntmachungen eingesehen werden.

Heikendorf, den 10.12.2018
Amt Schrevenborn
Der Amtsdirektor
im Auftrag
gez. Hamann
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A B S C H R I F T
Niederschrift

4. Sitzung der 18. Wahlperiode der 
Gemeindevertretung Schönkirchen

 
Sitzungstermin:    Montag, 10.12.2018
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:17 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal Gemeindebüro 
 Schönkirchen, 
 Mühlenstraße 48, 
 Schönkirchen

Anwesenheit:
Herr Andreas Bohm-Ladehof 
Gemeindevertreter  
Herr Steffen Falk-Schott Gemeindevertreter  
Herr Mike Funke Gemeindevertreter  
Frau Carmen Grams-Hinrichsen 
Gemeindevertreterin  
Frau Andrea Hoppe-Kossak 
Gemeindevertreterin  
Herr Andreas Klaus Gemeindevertreter  
Frau Stefanie Kohlmorgen 
Gemeindevertreterin  
Herr Stefan Lansberg Gemeindevertreter  
Herr Mario Mordhorst Gemeindevertreter  
Frau Mareike Otten Gemeindevertreterin  ab 
18:20 Uhr
Herr Moritz Otto Gemeindevertreter  
Frau Ute Pech Gemeindevertreterin  
Frau Monika Petersen Gemeindevertreterin  
Herr Rüdiger Petersen Gemeindevertreter  
Herr Thomas Rulle Gemeindevertreter  
Herr Volker Schindler Gemeindevertreter  
Herr Ernst-Peter Schütt Gemeindevertreter  
Frau Anka Velfe Gemeindevertreterin  
Frau Doris Zimprich Gemeindevertreterin  
Herr Peter Zimprich Gemeindevertreter  
Herr Gerd Radisch Bürgermeister

Weitere Anwesende: 
Herr Kussin, - Amtsverwaltung -  
Herr Scharbow, - Amtsverwaltung -  
Herr Kuhl,  - Amtsverwaltung -   

Genehmigt und in der Sitzung unterschrieben
Vorsitz   gez. Ernst-Peter Schütt

Protokollführung   gez. Sylvia Witt
Für die Richtigkeit der Abschrift:  
gez. Anja Kock

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
 Beschlussfähigkeit und Genehmigung 
 der Tagesordnung
2 Einwohnerfragestunde
3 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 
 Sitzung am 05.11.2018 gefassten Be-
 schlüsse
5 Anträge
5.1 Beratung und Beschlussfassung über die 
 Kalkulation Elternbeiträge Kita 2019
 Antrag der CDU/FDP-Fraktion in der Ge-
 meindevertretung Schönkirchen
6 Hauptamts- und Ordnungsangelegen-
 heiten
6.1 Beratung und Beschlussfassung über die 
 Gestaltung der Feierlichkeiten zum 725-
 jährigem Bestehen von Schönkirchen
6.2 Beratung und Beschlussfassung zur 
 Finanzierung der Fortschreibung der 
 Chronik zur 725-Jahr-Feier
6.3 Beratung und Beschlussfassung über die 
 zukünftige Ausrichtung des 3. Oktobers 
 und des Volkstrauertages
6.4 Beratung und Beschlussfassung über 
 den Einnahme- und Ausgabeplan für das 
 Haushaltsjahr 2019 der Freiwilligen 
 Feuerwehr Schönkirchen
6.5 Beratung und Beschlussfassung über 
 den Einnahme- und Ausgabeplan für das 
 Haushaltsjahr 2019 der Freiwilligen 
 Feuerwehr Flüggendorf
6.6 Beratung und Beschlussfassung der 1.  
 Änderung der Geschäftsordnung und 
 der Einführung der digitalen Gremien-
 arbeit in der Gemeinde Schönkirchen
6.7 Beratung und Beschlussfassung zur wei-
 teren Verfahrensweise der Aufstellung 
 des Ortskernentwicklungskonzeptes 
 (Gemeindeentwicklungsplan)
7 Kultur-, Bildungs- und Sozialangelegen-
 heiten



7.1 Beratung und Beschlussfassung über die 
 Sicherstellung der Raumkapazitäten für 
 die Bedarfe der Grund- und Gemein-
 schaftsschule und der Offenen Ganztags-
 schule
8 Bauangelegenheiten
8.1 Beratung und Beschlussfassung über 
 den Aufstellungsbeschluss zur Aufstel-
 lung der Neuaufstellung des Flächennut-
 zungsplans der Gemeinde Schönkirchen
8.2 Beratung und Beschlussfassung über den
 Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung 
 der Gesamtfortschreibung des Land-
 schaftsplanes der Gemeinde Schönkir-
 chen
8.3 Beratung und Beschlussfassung über 
 das Deckensanierungsprogramm 2019
9 Haushaltsangelegenheiten
9.1 Beratung und Beschlussfassung über die 
 Haushaltssatzung mit Produktplan der 
 Gemeinde Schönkirchen für das Haus-
 haltsjahr 2019
9.2 Genehmigung einer außerplanmäßigen 
 Auszahlung bei der Buchungsstelle 
 3.6.5.10/0006.7817000
9.3 Kenntnisnahme des jährlichen Berichtes 
 über die angenommenen Zuwendungen, 
 die über 50,00 � hinausgehen
9.4 Beratung und Beschlussfassung über 
 den Entwurf des Lärmaktionsplanes, 
 3. Stufe
9.5 Beratung und Beschlussfassung über die 
 Neufassung der Satzung über die Erhe-
 bung einer Hundesteuer in der Gemein-
 de Schönkirchen

Nichtöffentlicher Teil
10 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfra-
 gen

Protokoll:

Öffentlicher Teil

Zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
 der Beschlussfähigkeit und 
 Genehmigung der Tagesordnung
 Vorlage: GS/0594/2018
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Proto-
kollführung bestehen keine Bedenken.

Besondere Vorkommnisse:
Frau Mareike Otten nimmt ab 18:20 Uhr an 
der Sitzung teil.

Änderung der Tagesordnung:
TOPe 7.1 und 10 werden von der Tagesord-
nung genommen. Folgende TOPe rücken auf.

Tagesordnungspunkte, die in nichtöffentlicher 
Sitzung behandelt werden:
TOP 10

Beratungsergebnis:
Anwesend: 19
Dafür:   19
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 2 Einwohnerfragestunde
 Vorlage: GS/0595/2018
Frau Saul möchte wissen, inwiefern der erteil-
te Prüfauftrag an die Verwaltung hinsichtlich 
der Kita-Beiträge abgeschlossen ist. Weiterhin 
möchte Sie wissen, ob der angekündigte Be-
triebskostenzuschuss von 100.000 Euro bei 
der Berechnung Berücksichtigung findet.
Herr Kussin erklärt, dass der Prüfauftrag über-
wiegend beantwortet ist. Bei dem Betriebskos-
enzuschuss ist die Selbstverwaltung gefragt, 
eine Entscheidung steht noch aus.

Herr Stoltenberg fragt nach, ab wann es mög-
lich ist, sich zur Baumaßnahme Am Dorfteich 
5 zu äußern. Herr Kussin erklärt, dass das 
Verfahren mit dem Aufstellungsbeschluss erst 
begonnen hat. Die Auslegung des endgültigen 
Entwurfes würde dann in den Schönkirchener 
Nachrichten bekannt gegeben werden. In der 
Auslegungszeit wird dem Bürger Gelegenheit 
gegeben, sich zum Vorhaben schriftlich oder 
zur Niederschrift zu äußern. Dies wird aller-
dings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Herr Schreyer möchte wissen, welches Pla-
nungsbüro für den B-Plan Am Dorfteich 5 be-
auftragt wurde. Herr Kussin bittet Herrn 
Schreyer ihn deswegen anzurufen, da er die 
Frage ad hoc nicht beantworten kann.

Das angestrebte Projekt Am Dorfteich 5 wurde 
schon konkret vorgestellt, inwiefern kann 
man sich darauf verlassen? Da wir uns am Be-
ginn des ganzen Verfahrens befinden, erläutert 
Herr Kussin, steht noch gar nichts fest.

Gemeinde Schönkirchen
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Herr Bargholz fragt nach der Regulierung der 
Straßenschäden im Steckenberg, die mit der 
Baumaßnahme OGTS einhergehen. Herr Ra-
disch verspricht, dies vor Ort prüfen zu lassen.

Zu 3 Öffentliche Mitteilungen und 
 Anfragen
 Vorlage: GS/0596/2018
Mitteilungen:
Bürgermeister Herr Radisch:

1) Getätigte Investitionskosten für das 
 Gewerbegebiet B-Plan 44:
 Planungskosten für 
 7. F-Plan-Änderung 26.561,94�

 Planungskosten B 44 156.618,09�

 Ausgaben für Erschließung 
 einschließlich Grund-
 stückskäufe  3.538.035,00�

2) 1. Baubesprechung zum Bau von COOP hat 
 stattgefunden, Baubeginn 15.01.2019, Er-
  öffnung (geplant) Ende 2019

3) AZV-Vorstandssitzung: In der AZV-Ver-
 bandsversammlung wird voraussichtlich 
 beschlossen:
- Schmutzwassergebühr 
 unverändert bei  2,56�/m³
- Niederschlagswassergebühr 
 unverändert  0,68�/m²
- Klärschlammentsorgung bleibt ebenfalls 
 unverändert
- Straßenentwässerung 0,47�/m² statt bis-
 her 0,42�/m²

4) Hinweis auf SHGT-Förderbrief Nr. 49 zum 
 Ausbau des Radverkehrs: Förderung für 
 Modellprojekte möglich, Beantragungs-
 zeitraum 01. August bis 31. Oktober 2019. 
 Verteilung ist an die Fraktionsvorsitzenden 
 erfolgt.

Anfragen:
Herr Rulle bittet nochmals darum, dass die Ver-
waltung die Politik über die Kosten für das Ge-
werbegebiet regelmäßig auf dem Laufenden hält.

Zu 4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 
 Sitzung am 05.11.2018 gefassten 
 Beschlüsse
 Vorlage: GS/0657/2018
In der 3. Sitzung der Gemeindevertretung 
Schönkirchen wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:

TOP 6
Beratung und Beschlussfassung über die 
Auftragsvergabe zur Rodung und Räumung 
einer Grundstücksfläche
Die Rodung und Räumung ist auszuführen.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auf-
trag für die Rodung und Räumung der 
Grundstücksfläche im B-Plan 44b an die Fa. 
H.Ehlert & Söhne zu erteilen. 
Zudem wird der Architekt Ulrich Steuber mit 
der restlichen Abwicklung und Bauüberwa-
chung beauftragt.

TOP 7
Unterrichtung über die Aufnahme eines In-
vestitionskredites bis zu einer Höhe von 1,6 
Mio. � durch die Gemeindewerke Schön-
kirchen GmbH
Die Gemeindevertretung nimmt die Be-
schlussfassung des Aufsichtsrates vom 
29.10.2018 zur Kenntnis.

Zu 5 Anträge

Zu 5.1 Beratung und Beschlussfassung über 
die Kalkulation Elternbeiträge Kita 2019
Antrag der CDU/FDP-Fraktion in der Ge-
meindevertretung Schönkirchen
Vorlage: GS/0758/2018
Beschluss 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Eltern-
beiträge für die Betreuung in den Kinder-
tagesstätten auf der Basis der Planzahlen 
2019 zu kalkulieren. Über das Ergebnis ist 
spätestens in der Sitzung des Ausschusses für 
Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Soziales 
am 22. Januar 2019 zu berichten. Die Träger 
der Einrichtungen werden gebeten, die Beiräte 
so rechtzeitig zur Stellungnahme nach § 18 
Abs. 3 KiTaG-SH einzuladen, dass eine Ent-
scheidung in der Gemeindevertretersitzung 
am 06. Februar 2019 mit Wirkung zum 1. 
März 2019 möglich ist.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   15
Dagegen:   5
Enthaltung/en:  -
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Zu 6  Hauptamts- und 
  Ordnungsangelegenheiten

Zu 6.1  Beratung und Beschlussfassung 
  über die Gestaltung der 
  Feierlichkeiten zum 725-jährigem 
  Bestehen von Schönkirchen
  Vorlage: GS/0554/2018
Beschluss 
Der Gemeindevertretung beschließt das 
Veranstaltungskonzept. Für die dargestellten 
Feierlichkeiten, ist ein Betrag in Höhe von 
8.000 Euro bei der Produktnummer 
1.1.1.10.5429200 für 2019 zur Verfügung zu 
stellen.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 6.2  Beratung und Beschlussfassung zur 
  Finanzierung der Fortschreibung 
  der Chronik zur 725-Jahr-Feier
  Vorlage: GS/0583/2018
Beschluss 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Ver-
waltung zu bitten, die nötigen Vorschuss-
konten (Einnahme/Ausgabe) für die Abwick-
lung der Chronik-Fortschreibung einzurich-
ten. Die Auftrgserteilung erfolgt durch den 
Bürgermeister. Ein eventuell verbleibendes 
Defizi t  ist  über die Produktnummer 
2.8.1.10.5318000 in 2020 abzuwickeln.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 6.3  Beratung und Beschlussfassung 
  über die zukünftige Ausrichtung 
  des 3. Oktobers und des 
  Volkstrauertages
  Vorlage: GS/0559/2018
Beschluss 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Feier-
lichkeiten zum 3. Oktober und zum Volkstrau-
ertag beizubehalten.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20

Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 6.4  Beratung und Beschlussfassung 
  über den Einnahme- und 
  Ausgabeplan für das 
  Haushaltsjahr 2019 der 
  Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen
  Vorlage: GS/0572/2018
Beschluss
Die Gemeindevertretung stimmt dem als An-
lage beigefügten Einnahme- und Ausgabeplan 
für das Haushaltsjahr 2019 der Freiwilligen 
Feuerwehr Schönkirchen zu.

Hr. Mordhorst nach §22 GO.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 19
Dafür:   19
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 6.5  Beratung und Beschlussfassung 
  über den Einnahme- und 
  Ausgabeplan für das 
  Haushaltsjahr 2019 der 
  Freiwilligen Feuerwehr Flüggendorf
  Vorlage: GS/0573/2018
Beschluss 
Die Gemeindevertretung stimmt dem in der 
Anlage beigefügten Einnahme- und Ausgabe-
plan für das Haushaltsjahr 2019 der Freiwil-
ligen Feuerwehr Flüggendorf zu.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 6.6  Beratung und Beschlussfassung der 
  1. Änderung der Geschäftsordnung 
  und der Einführung der digitalen 
  Gremienarbeit in der Gemeinde 
  Schönkirchen
  Vorlage: GS/0641/2018
Beschluss
1. Die Gemeindevertretung beschließt die 
Einführung der digitalen Gremienarbeit/des 
papierlosen Sitzungsdienstes im 1. Quartal 
2019. 
2. Die Gemeindevertretung beschließt die 1. 

Gemeinde Schönkirchen

26



Änderung der Geschäftsordnung mit Wirkung 
zum 01.01.2019 gemäß Anlage 3. 

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 6.7  Beratung und Beschlussfassung zur 
  weiteren Verfahrensweise der 
  Aufstellung des Ortskern-
  entwicklungskonzeptes 
  (Gemeindeentwicklungsplan)
  Vorlage: GS/0639/2018
Beschluss
Die Gemeindevertretung beschließt für die Auf-
stellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes 
folgende weitere Verfahrensweise:

 1.  Zur Festlegung der Themenschwer-
  punkte und Handlungsfelder erfolgt in 
  der Februar-Ausgabe des Schönkir-
  chener Nachrichten und zeitgleich auf 
  der Homepage der Gemeinde eine Bür-
  gerbefragung.

 2. Nach Auswertung der Bürgerbefragung 
  erfolgt bis 30.04.2019 durch den Bür-
  germeister die Antragstellung beim 
  LLUR auf Förderung des Ortskern-
  entwicklungskonzeptes unter Benen-
  nung der Themenschwerpunkte und 
  Handlungsfelder, der Ablaufplanung 
  und der Vorlage eines Angebots zur Pro-
  jektdurchführung durch ein geeignetes 
  Planungsbüro.

 3. Nach erfolgter Projektförderung erfolgt 
  die Vergabeentscheidung durch die Ge-
  meindevertretung in ihrer Sitzung im 
  Juni/Juli 2019. 

 4. Die erforderlichen finanziellen Mittel 
  für die Projektdurchführung (Ausgaben 
  60.000 �, Einnahmen aus Förderung 
  45.000 �) werden im Haushalt 2019  
  bereitgestellt.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 7  Kultur-, Bildungs- und 
  Sozialangelegenheiten

Zu 7.1  Beratung und Beschlussfassung 
  über die Sicherstellung der 
  Raumkapazitäten für die Bedarfe 
  der Grund- und Gemeinschafts-
  schule und der Offenen 
  Ganztagsschule
  Vorlage: GS/0680/2018
Beschluss 
Die Gemeindevertretung spricht sich dafür 
aus, ein Planungsbüro mit der Überplanung 
des Schulareals unter Berücksichtigung fle-
xibler Raumkonzepte aufgrund wechselnder 
Bedarfe zu beauftragen. Das Konzept soll auch 
die Anforderungen eines zeitgemäßen me-
dialen Unterrichtes sowie die Gestaltung der 
Fachräume beinhalten.

Für die Erstellung des Konzeptes werden max. 
40.000 � zur Verfügung gestellt.

Die Thematik der schulischen (Weiter-) Ent-
wicklung und der erforderlichen Raumbe-
darfe soll im Januar 2019 im Rahmen einer 
Sondersitzung des Fachausschusses weiter be-
raten werden.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 8  Bauangelegenheiten

Zu 8.1  Beratung und Beschlussfassung 
  über den Aufstellungsbeschluss zur 
  Aufstellung der Neuaufstellung des 
  Flächennutzungsplans der 
  Gemeinde Schönkirchen
  Vorlage: GS/0513/2018
Beschluss 
 1. Für das Gemeindegebiet der Gemeinde 
  Schönkirchen wird die Neuaufstellung 
  des Flächennutzungsplanes beschlos-
  sen. Durch die Neuaufstellung des Flä-
  chennutzungsplanes soll die städte-
  bauliche Entwicklung und Ordnung auf 
  der Ebene des vorbereitenden Bauleit-
  planes gewährleistet werden.

 2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüb-
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  lich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
  2 BauGB).

 3.  Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs 
  soll das Büro B2K aus Kiel beauftragt
  werden.

 4. Die frühzeitige Unterrichtung der Be-
  hörden und sonstigen Träger öffent-
  licher Belange und Aufforderung zur 
  Äußerung auch im Hinblick auf den er-
  forderlichen Umfang und Detaillie-
  rungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 
  1 BauGB) soll schriftlich erfolgen.

 5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öf-
  fentlichkeit mit der Erörterung über die 
  allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
  nung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll 
  in einer öffentlichen Versammlung 
   durchgeführt werden.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 8.2  Beratung und Beschlussfassung 
  über den Aufstellungsbeschluss zur 
  Aufstellung der 
  Gesamtfortschreibung des 
  Landschaftsplanes der 
  Gemeinde Schönkirchen
  Vorlage: GS/0526/2018
Beschluss 
 1. Für das Gemeindegebiet der Gemeinde 
  Schönkirchen wird die Gesamtfort-
  schreibung des Landschaftsplanes be-
  schlossen.

 2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüb-
  lich bekannt zu machen.

 3. Mit der Gesamtfortschreibung des 
  Landschaftsplanes soll das Büro BHF 
  Bendfeldt Hermann Franke aus Kiel 
  beauftragt werden.

 4. Der Plan ist mit den Nachbargemein-
  den abzustimmen.

 5. Die Behörden und sonstigen Träger öf-
  fentlicher Belange, die Naturschutzbe-
  hörden, die nach § 3 des Umwelt-
  Rechtsbehelfsgesetzes vom Land aner-
  kannten Naturschutzvereinigungen, 
  die auf örtlicher Ebene tätigen Natur-

  schutzvereine und die Öffentlichkeit 
  sind bei der Gesamtfortschreibung des 
  Landschaftsplanes zu beteiligen.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 8.3  Beratung und Beschlussfassung 
  über das Deckensanierungs-
  programm 2019
  Vorlage: GS/0646/2018
Beschluss
Die Gemeindevertretung beschließt, die Stra-
ße "Am Windberg" zu sanieren.

Der Bürgermeister wird im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel ermächtigt, den Pla-
nungsauftrag an das Ing.- Büro Levsen und 
nach erfolgten Ausschreibung den Auftrag an 
den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. Die 
Ing.- Gebühren sind anzupassen.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 9  Haushaltsangelegenheiten

Zu 9.1  Beratung und Beschlussfassung 
  über die Haushaltssatzung mit 
  Produktplan der Gemeinde 
  Schönkirchen für das 
  Haushaltsjahr 2019
  Vorlage: GS/0580/2018
Beschluss
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2019 wird mit dem Produktplan 2019, seinen 
Bestandteilen und Anlagen sowie den Ände-
rungslisten, wie vom Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Verkehr vorgelegt / sowie nach 
weiteren Änderungen laut beigefügter Listen / 
beschlossen. 

a)   Der Ergebnisplan schließt ab mit  
   13.735.000 �  als Gesamtbetrag der 
   Erträge,
   15.910.000 �  als Gesamtbetrag der 
   Aufwendungen und
     2.175.000 �  als Jahresfehlbetrag.
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b) Der Finanzplan schließt ab mit
   13.524.700 �  als Gesamtbetrag der 
   Einzahlungen aus 
   laufender Verwaltungs-
   tätigkeit,
   15.614.600 �  als Gesamtbetrag der 
   Auszahlungen aus 
   laufender Verwaltungs-
   tätigkeit,
     8.934.900 �  als Gesamtbetrag der 
   Einzahlungen aus 
   Investitions- u. Finan-
   zierungstätigkeit,
     9.053.500 �  als Gesamtbetrag der 
   Auszahlungen aus 
   Investitions- und Finan-
   zierungstätigkeit. 
c) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investi-
 tionen und Investitionsförderungsmaß-
 nahmen beträgt   3.733.400 �. 
d) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
 mächtigungen beträgt        0 �.
 
e) Der Stellenplan schließt ab mit 32,51 aus-
 gewiesenen Stellen.
 
f) Die Hebesätze für die Realsteuern werden  
 wie folgt festgesetzt:
 Grundsteuer A =      380  %,
 Grundsteuer B =      425  %,
 Gewerbesteuer =     370  %.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 9.2  Genehmigung einer 
  außerplanmäßigen Auszahlung bei 
  der Buchungsstelle 
  3.6.5.10/0006.7817000
  Vorlage: GS/0520/2018
Beschluss 
Die Gemeindevertretung genehmigt die bei der 
Buchungsstelle 3.6.5.10/0006.7817000 ent-
standene außerplanmäßige Auszahlung in 
Höhe von 9.839,80 �.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   20
Dagegen:  -
Enthaltung/en:  -

Zu 9.3  Kenntnisnahme des jährlichen 
  Berichtes über die angenommenen 
  Zuwendungen, die über 50,00 � 
  hinausgehen
  Vorlage: GS/0681/2018
Die Gemeindevertretung nimmt den jährli-
chen Bericht über die angenommen Zuwen-
dungen, die über 50,00 � hinausgegen, zu 
Kenntnis. 

Zu 9.4  Beratung und Beschlussfassung 
  über den Entwurf des 
  Lärmaktionsplanes, 3. Stufe
  Vorlage: GS/0719/2018
Beschluss 
Die Gemeindevertretung billigt den Entwurf 
des Lärmaktionsplanes, 3. Stufe.
Das Angebot der Stadt Kiel, kostenfrei zusätz-
liche Daten zur Verfügung zu stellen, wird 
angenommen. Der Bürgermeister wird 
beauftragt, mit der Stadt Kiel in Kontakt zu 
treten.

Der Entwurf ist der Öffentlichkeit vorzustel-
len. Die Fachbehörden sind zu beteiligen.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   15
Dagegen:   5
Enthaltung/en:  -

Zu 9.5  Beratung und Beschlussfassung 
  über die Neufassung der Satzung 
  über die Erhebung einer 
  Hundesteuer in der 
  Gemeinde Schönkirchen
  Vorlage: GS/0533/2018
Beschluss
Die Gemeindevertretung beschließt die 
anliegende Neufassung der Satzung über die 
Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde 
Schönkirchen.

Beratungsergebnis:
Anwesend: 20
Dafür:   15
Dagegen:   4
Enthaltung/en:   1
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Schule, Haushalt 2019, Ortsentwick-
lung Themen in der letzten 
Gemeindevertretersitzung des Jahres

Die Schule im Augustental (Grund- und 
Gemeinschaftsschule und Offene Ganztags-
schule) erfreut sich großer Beliebtheit mit 
erfreulich hohen Anmeldezahlen. Die steigen-
den Schülerzahlen mit einer Tendenz zur 
Vierzügigkeit ab Sommer 2019 erfordern al-
lerdings auch zusätzliche Klassenräume. Hin-
zu kommt, dass Differenzierungsräume ge-
schaffen und die in die Jahre gekommenen 
Funktionsräume vor allem im naturwissen-
schaftlichen Bereich mit Blick auf den medi-
alen Unterricht auf den neuesten Stand ge-
bracht werden müssen. Dieses Gesamtpaket 
an notwendigen Maßnahmen soll nun von 
einem Planungsbüro unter Berücksichtigung 
flexibler Raumkonzepte erarbeitet werden. 
Die Schönkirchener Gemeindevertretung folg-
te damit einstimmig einer Beschlussempfeh-
lung des Fachausschusses, der sich im Januar 
in einer Sondersitzung weiter mit der Thema-
tik beschäftigen wird. 

Haushalt 2019 mit hohem 
Investitions- und Kreditbedarf

Einstimmig verabschiedet wurde der Haus-
halt 2019. Bei einem Investitionsvolumen von  
gut 9 Millionen Euro und einem Kreditbedarf 
von  rund 3,7 Millionen Euro beläuft sich das 
Defizit am Jahresende auf 2,1 Millionen Euro. 
Größte Vorhaben im nächsten Jahr sind die 
Erschließung der Erweiterungsflächen im 
Gewerbegebiet Söhren V (4 Millionen), der 
Neubau einer Kindertagesstätte (1,9 Millio-
nen), die Erweiterung des Feuerwehrhauses 
mit Technikräumen (700.000).  Die ver-
gleichsweise hohe Steuerkraft Schönkirchens, 
die 2019 zu verminderten Schlüsselzuweisun-
gen des Landes auf der Einnahmenseite und 
gleichzeitig höheren Umlagezahlungen im 
siebenstelligen Bereich auf der Ausgabenseite 
führt, reicht nach jetzigem Stand dauerhaft 
nicht aus, die Aufwendungen zu decken. Auch 
für die Jahre 2020 bis 2022 werden Fehlbeträ-
ge ausgewiesen, die sich bis Ende 2022 zu 
einem Eigenkapitalabbau von etwa 5,7 Millio-
nen Euro summieren. Laut Amtskämmerei ist 
deshalb eine konsequente Haushaltskonsoli-
dierung u.a. durch Ausschöpfung aller Er-

tragsquellen gefragt. Erhöht wurden zum 1. 
Januar 2019 die Grundsteuer A auf 380 Pro-
zent (bisher 370) und die Grundsteuer B auf 
425 Prozent (390). Die Gewerbesteuer bleibt 
in unveränderter Höhe bei 370 Prozent.

Im Zuge der Aufstellung eines Ortskernent-
wicklungskonzeptes für Schönkirchen sollen 
jetzt in einem weiteren Schritt im Februar in 
einer Fragebogenaktion (dieser wird in den 
Schönkirchener Nachrichten und online ver-
öffentlicht) die Bürger befragt werden. Die bis-
lang benannten Themenschwerpunkte und 
Handlungsfelder (Infrastruktur, Soziales, Kul-
tur und Begegnung, Umwelt und Natur, bauli-
che Entwicklung) können bei der Befragung 
bewertet und um weitere Vorschläge ergänzt 
werden.    

Kurz berichtet:

• Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
 vom 5. März 2003 wird angesichts der 
 vielen Änderungen aktualisiert bzw. neu- 
 aufgestellt. Mit der Ausarbeitung eines 
 Planentwurfs ist das Büro B2K aus Kiel 
 beauftragt worden.  

• Auch der Landschaftsplan wird vom Büro 
 BHF aktualisiert und fortgeschrieben. 

• Grünes Licht aus Schönkirchen gab es in 
 Sachen digitaler Gremienarbeit/papier-
 loser Sitzungsdienst in der Amtsverwal-
 tung - zur Einsparung von Kosten und 
 einem schonenderen Umgang mit Res-
 sourcen. Auf Wunsch werden dennoch 
 weiter auch gedruckte Sitzungsunterlagen 
 von der Verwaltung erstellt. 

(CK)

Sven Rathmann neuer Schulleiter 
am Förderzentrum 
Schönkirchen-Schönberg

Nach über einem Jahr als kommissarischer 
Leiter der Förderzentrums Schönkirchen-
Schönberg ist Sven Rathmann nun auch offi-
ziell Chef. Schulrat Stefan Beeg ernannte den 
48-Jährigen bei der feierlichen Amtseinfüh-
rung in Schönkirchen zum Sonderschulrektor.
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Notfallkoffer für alle Fälle: Gerburgis Ecke 
und Alexander Ganschow (links daneben) 
überreichten Sven Rathmann ein paar 
nützliche Utensilien

Der Neue, ein Notfallkoffer und 
viele gute Wünsche

Seit 2005 ist Sven Rathmann Sonderpädagoge 
an der früheren Gustav-Heinemann-Förder-
schule in Schönkirchen, dem 2013 mit Schön-
berg fusionierten Förderzentrum. Die meiste 
Zeit davon war er Stellvertreter seines Vorgän-
gers Rüdiger Gummert, der im August 2017 in 
den Ruhestand ging. Viele Einblicke in die 
organisatorischen Abläufe der Schulleitung ha-
be er dabei bekommen, so Rathmann, der in 
seiner Antrittsrede allen Schulkindern im Ein-
zugsgebiet der Ämter Schrevenborn und 
Probstei „die bestmögliche individuelle Be-
treuung“ versprach.
Der Neue am Förderzentrum Schönkirchen-
Schönberg, der schon ein alter Hase ist, be-
dankte sich stellvertretend bei Schönkirchens 
Bürgermeister Gerd Radisch und Bürgervor-
steher Ernst-Peter Schütt und bei Stefan Hirt 
vom Schulverband Probstei für die Unterstüt-
zung der beiden Schulträger.
Der im  niedersächsischen Brake aufgewach-
sene Sven Rathmann hat in Kiel Sonderpäd-
agogik studiert. Nach dem 2. Staatsexamen 
war der Familienvater von 2001 bis 2005 am 
Plöner Förderzentrum beschäftigt, ehe  er von 
dort nach Schönkirchen wechselte. Schulrat 
Stefan Beeg zeigte großen Respekt für Rath-
manns ehrenamtliches Engagement in Politik 

und Sport und als VHS-Leiter neben der sehr 
zeitintensiven beruflichen Tätigkeit. Die stell-
vertretende Schulleiterin Beate Friedrichs-
Heinemann sprach für das Lehrerkollegium 
mit Blick auf das sehr gute Betriebsklima vom 
„Spielertrainer“ Rathmann.  Der Schuleltern-
beiratsvorsitzende Michael Boller wünschte  
dem neuen Schulleiter ebenso alles Gute wie 
die Kollegen Gerburgis Ecke vom Förderzen-
trum Preetz und Alexander Ganschow vom 
Förderzentrum Plön-Lütjenburg, die Sven 
Rathmann einen Notfallkoffer für alle Fälle 
überreichten.  

Der Plöner Schulrat Stefan Beeg (links) 
ernannte Sven Rathmann zum Sonder
schulrektor des Förderzentrums 
Schönkirchen-Schönberg. © CK

Aktuell  sind 36 Schüler in der Stammschule 
in Schönkirchen Augustental in der sonder-
pädagogischen Betreuung. 145 Schüler wer-
den als Inklusionsschüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf an den Regelschulen im 
Amt Schrevenborn und in der Probstei unter-



32

Gemeinde Schönkirchen

Vertreter/innen des Sozialministeriums, von 
AWO, Krankenkassen stellten im Beisein von 
Bürgermeister Gerd Radisch und Schön-
kirchens Quartiersmanagerin Nina Pelzer (li) 
das landesweite Quartiersprojekt "Im Alter 
is(s)t man anders" vor. © CK

Landesweites Projekt 
Im Alter is(s)t man anders 
bei der AWO in Schönkirchen

Im Alter isst man anders: Unter diesem Titel 
läuft seit Dezember vergangenen Jahres  bis 
Mitte November 2019 ein landesweites Projekt 
zum Thema Ernährung im Alter. Im AWO Ser-
vice – und Wohnzentrum Schönkirchen wurde 
das Projekt im Rahmen der Quartiersarbeit 
jetzt vorgestellt.
„Wir möchten informieren, sensibilisieren und 
Hilfestellungen geben“, sagt Anke Buhl von der 
AWO Pflege Schleswig-Holstein. Das zusam-
men mit dem Sozialministerium und der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung entwickelte 
AWO-Projekt, das von den Krankenkassen 
AOK, Barmer, BKK, DAK, Techniker und der 
Knappschaft unterstützt wird, läuft an den 
Quartiersstandorten Kiel, Lauenburg, Mild-
stedt-Husum, Neumünster und Schönkirchen. 
Ernährung im Alter…..Gesund und fit alt wer-
den, das wünscht sich wohl fast jeder. Zu einer 
gesundheitsbewussten Lebensführung trägt 
die Ernährung entscheidend bei. „Wir wollen 
auf das Thema gesunde Ernährung aufmerk-

sam machen, das im Alter oft zu kurz kommt. 
Im Alter is(s) t man anders wird die wesentli-
chen Ursachen von Ernährungsproblemen im 
Alter aufgreifen und die Grundlagen einer aus-
gewogenen Ernährung vermitteln“, sagt Anike 
Ohmes, zuständige Projektkoordinatorin der 
AWO-Quartiersentwick-lung. Zielgruppe seien 
laut Anke Buhl nicht die pflegebedürftigen 
Menschen, sondern vor allem ältere Menschen, 
die noch zu Hause leben. Die seien viel schwie-
riger zu erreichen als diejenigen, die in statio-
nären Einrichtungen verpflegt werden, ergänzt 
Margrit Hellberg, Leiterin im Service- und 
Wohnzentrum Schönkirchen. 
Neben zahlreichen Informationsveranstaltun-
gen wird es in den kommenden Monaten auch 
die Möglichkeit geben, Erlerntes ganz prak-
tisch umzusetzen, gemeinsam etwa einzukau-
fen und zu kochen (das kann auch ruhig mal 
was Deftiges sein), sich auszutauschen. Nach-
barschaftliche Kontakte pflegen und Begeg-
nungen ermöglichen, die der Vereinsamung 
im Alter entgegenwirken, das ist auch ein zen-
traler Baustein der Arbeit von Schönkirchens 
Quartiersmanagerin Nina Pelzer. (CK)

Wolfgang Firmenich, ehrenamtlicher Ver-
sicherungsberater der Deutschen Renten-
versicherung, bietet monatlich einen Ren-
tensprechtag im Gemeindebüro Schön-
kirchen, Mühlenstraße 48, an.
Für Anträge auf Versicherten-/ u. Hinter-
bliebenenrenten, Kontoklärungen und Be-
ratungsgespräche ist eine telefonische An-
meldung, bei Herrn Firmenich, unter der 
Telefon-Nr.: 0431/23944636 erforderlich.

Nachbarschaftsschwierigkeiten?    
Der Schiedsmann kann helfen.
Bitte wenden Sie sich an den Schiedsmann:
Thomas Weber, 
Hopfenhorst 14, 24232 Schönkirchen
Tel. 04348 2889952  
Mobil: 0172 1840802

richtet. Dazu kommen 250 präventiv betreute 
Schüler sowie zusätzlich 32 betreute Kinderta-
gesstätten im Einzugsbereich.
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Gemeinde Schönkirchen

Liebe Schönkirchener Einwohnerinnen und Einwohner 
wir laden sehr herzlich ein zum

Neben schönen musikalischen Klängen
möchten wir die  Gelegenheit nutzen, in lockerer Atmosphäre 

mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ernst-Peter Schütt
(Bürgervorsteher)

Gerd Radisch 
(Bürgermeister)
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Gemeinde Schönkirchen

Terminplan für die Abfuhr von 

Weihnachtsbäumen  
Wichtige Hinweise zur Abfuhr! Bitte unbedingt beachten!  

 
 
· Auf den Sammelplätzen dürfen nur Weihnachtsbäume abgelagert werden. 
· Vor Anlieferung sind der Baumschmuck (z.B. Lametta) und Zubehörteile (z.B. 

Weihnachtsbaumständer) restlos zu entfernen! 
· Glas- und Altkleidercontainermüssen frei zugängig bleiben 
· Die Weihnachtsbäume werden nur an den genannten Tagen und Plätzen abgefahren. 

Nach erfolgter Abfuhr ist eine weitere Ablagerung unzulässig!  
· Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr morgens auf den 

Sammelplätzen angeliefert werden.  

 
 

Gemeinde Schönkirchen 
Abfuhrtag: Mittwoch, 09. Januar 2019 

 
 

Sammelplätze: 
 
- Dorfstraße/Ecke Amboßweg (Hinter der Haltestelle) 
- Anschützsiedlung (Container-Platz an der Anschützstraße) 
- Anschützsiedlung (Wolfgang-Hirth-Straße/Parkplatz s. Schild) 
- Dorfstraße (Parkplatz hinter dem Gebäude Dorfstr. 6/Gemeindewerke s. Schild) 
- Flüggendorf (Wappenplatz) 
- Gewerbegebiet Söhren (Rasenfläche Bgm.-Schade-Str. gegenüber dem  

 neuem  Wöhlk-Gebäude, s. Schild) 
- Hannes-Pries-Straße (Wendehammer) 
- Hof Schönhorst (Straßenausbuchtung bei Landwirt Bohm-Ladehof) 
- Kätnersredder (Parkplatz Kleingartengelände, am Bahnübergang)  
- Kalkstein (Rasenfläche s. Schild) 
- Klosterkamp (Bushaltestelle) 
- Neubaugebiet Rinkenberg-Ost (Feldbarg, freies Grundstück zwischen den Häusern 

Nr. 10 und 14 s. Schild) 
- Ringenrade (Wendehammer vor dem Haus Nr. 15) 
- Schönhorst (Parkplatz gegenüber „Gasthof Schönhorst“)  
 
 
Abfallwirtschaft Kreis Plön, Behler Weg 21 a, 24306 Plön 
Tel : 04522 74 74 74 - Fax: 04522 74 74 22 
www.kreis-ploen.de /e-mail: abfallwirtschaft@kreis-ploen.de 

•
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Gemeinde Schönkirchen

Gemeindebücherei Schönkirchen  Gemeindebücherei Schönkirchen  Gemeindebücherei Schönkirchen 

 
 Gemeindebücherei Schönkirchen, Augustental 29, 24232 Schönkirchen

Tel.: 04348 9192969
bibliothek@buecherei-schoenkirchen.de

www.buecherei.schoenkirchen.de

Und schon wieder geht ein Jahr zu Ende . . . .

855 Tage – das sind 1.231.200 Minuten – Bangen und Hoffen. Kommt er oder kommt er nicht . . . .
8 Minuten hat es gedauert, und alle Eintrittskarten waren verkauft! Und dann war er da:

Sebastian Fitzek!  
Der meistgelesene deutschsprachige Krimiautor hatte seine Zuhörer schnell im Griff: Wenn er nicht auf 
der Bühne saß und kurze, prägnante Passagen aus seinem Buch „Flugangst 7A“ las, suchte er vor der 

Bühne die Nähe zu seinem Publikum. Und auch das beherrschte der Autor. Locker und ideenreich 
gewährte er den Gästen u.a. einen Einblick in seinen „Arbeitsalltag“.

Das Jahr startete mit der Auftaktveranstaltung des Projekts „connect-ed“. Viele 
„technikbegeisterte“ Senioren trafen sich in der Bücherei. Dort wurde Ihnen das Projekt vorgestellt, 

dessen Ziel es ist, praktische Wege aus sozialer Isolation durch das Internet, aber auch durch 
Kennenlernen anderer Kursteilnehmer aufzuzeigen und zu ermöglichen.

Der plattdeutsche Vorlesewettbewerb „Schölers leest platt“ fand auch in diesem Jahr wieder in 
Schönkirchen statt. Angespannt waren die acht Teilnehmer schon, als sie auf die Bühne gingen, um ihre 
plattdeutschen Kurzgeschichten vorzulesen. Die Jury hatte es nicht leicht, einen Sieger auszuwählen! In 

der Pause sorgte der Kuchen, der von den Landfrauen aus Schönkirchen gebacken wurde,
für eine leckere Unterbrechung.

Der dritte FerienLeseClub der Bücherei fand wieder während der Sommerferien statt.
123 Kinder meldetet sich an, es wurden 87 Zertifikate ausgestellt und insgesamt wurden während der 

Sommerferien 751 Bücher gelesen! Und 13 Lesepaten haben 185 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. 
Das war Rekord!  Das Abschlussfest wurde wieder im Jugendtreff gefeiert. Zu Beginn versetzte ein 

Zauberer die Kinder in Erstaunen und nachdem die Pizza und Getränke restlos vertilgt waren, überreichte 
der Bürgermeister Herr Radisch den Teilnehmern ihre Zertifikate.

Rainer Rudloff, Schauspieler und Entertainer, versetzte die Kinder der Grundschule in Erstaunen und die 
„Kuh Lieselotte“, lebendig gemacht durch den Autoren und Illustrator Alexander Steffensmeier,  

begeisterte die kleinen und großen Zuhörer.

Wir schließen  - wie immer zwischen Weihnachten und Neujahr - die Gemeindebücherei
und sind ab dem 02.01.2019 wieder für Sie da.  

Gespannt gucken wir auf das Jahr 2019 und freuen uns auf ein weiteres Büchereijahr mit Ihnen!
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes neues Jahr.

Bis bald in der Gemeindebücherei Schönkirchen
Eva Irion, Gunda Nitschke und Tanja Biyikli
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Volkshochschule

Hallo liebe Schönkirchnerinnen 
und Schönkirchener,

wie auch immer Ihre persönlichen Wünsche 
für das Jahr 2019 aussehen: 
Wir hoffen, dass sie in Erfüllung gehen. Ihnen 
allen wünschen wir für das neue Jahr alles er-
denklich Gute, Gesundheit, Erfolg und Glück!
Nachfolgend finden Sie unser neues Früh-
jahrsprogramm.
Vielleicht ist ja was für Sie dabei. Wir freuen 
uns über Ihre Teilnahme an unseren Kursen. 
Wie immer, können Sie das gerne über unsere 
Homepage, www.vhs-schoenkirchen.de, 
Tel. unter 04348-9166-10 oder per 
e-mail: info@vhs-schoenkirchen.de

Noch ein Hinweis für unsere kleinen Kinder 
und ihre Eltern. Wir haben wieder den Kisten-
kasper mit Horst Illiger im Hörn-Huus zu Be-
such. Er kommt mit einem neuen Abenteuer 
am Sonnabend, 09. Februar 2019 um 15.00 
Uhr. Der Eintritt beträgt 3,00 �, wir freuen uns
auf Sie und Ihre Kinder.

Viele Grüße aus der VHS
Sven Rathmann
Leiter der VHS

Politik – Gesellschaft

ML 1.02.01  VHS Schönkirchen
Begegnungs- und Internetcafé
Do. ab 10. Jan. 19, 17:00 – 19:00 (21x); 
Hörn Huus; gebührenfrei; Ansprechpartner: 
Herr Bauer

Malen – Zeichnen – Drucktechnik

ML 2.07.01  VHS Schönkirchen
Aquarellmalen am Vormittag
Mo. ab 04. Feb. 19, 09:30 – 11:30 (10x); 
Hörn Huus; 55,00 �; Leitung: Elfie Wallenborn
Für Anfänger und Fortgeschrittene
Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Zum 
ersten Kurstag stehen Materialien bereit, die 
weitere Beschaffung wird dann besprochen.

ML 2.07.02  VHS Schönkirchen
Zeichnen am Vormittag
Mi. ab 06. Feb. 19, 09:30 – 11:30 (10x) 
Hörn Huus; 55,00 � Leitung: Elfie Wallenborn
Für Anfänger und Fortgeschrittene
Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Zum 
ersten Kurstag stehen Materialien bereit, die 
weitere Beschaffung wird dann besprochen.

ML 2.07.03  VHS Schönkirchen
FARBE FORMEN – Kreatives Malen
So. 17. Feb. 19, 10:00 – 14:00; Hörn Huus; 
40,00 � Leitung: Rosita Sengpiehl
So. 17. Mrz.  19, 10:00 – 14:00
So. 14. Apr.   19, 10:00 – 14:00
So. 19. Mai    19, 10:00 – 14:00
Die Auseinandersetzung mit dem Sichtbaren 
und die daraus resultierende Verwandlung in 
einem intuitiven Prozess unter Anwendung 
künstlerischer, alternativer Maltechniken 
stehen im Mittelpunkt dieses Kurses. Das 
Experimentieren mit Acryl- und Ölfarben und 
das Zeichnen werden auf unterschiedlichen 
Malgründen wie z. B. Papier und Leinwand er-
probt.
Neugier und Offenheit führen uns zum kreati-
ven angstfreien Umgang mit Farben und Mate-
rialien.
Bitte mitbringen:
Acrylfarben, kl. Sortiment Ölfarben, Bleistift, 
Block und Leinwand (mittlere Größe), Pinsel, 
Spachtel, Schaumstoffrolle, Tesakrepp, altes 
Frotteetuch, Pappteller, Föhn
Material (außer Leinwand) kann gegen Materi-
alkosten zur Verfügung gestellt werden.

Plastisches Gestalten

ML 2.08.01  VHS Schönkirchen
Töpfern für Anfänger und Fortgeschrittene
Mi. ab 06. Mrz. 19, 14:00 – 17:00 (5x); Schule, 

Frühjahrsprogramm 2019
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Werkstatt FÖZ; 48,00 �; Leitung Frau Thode
Gestalten Sie frei nach Ihren Vorstellungen 
Gebrauchsgegenstände oder Dekoration für 
Haus und Garten. Der Kreativität und Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!
Materialumlage: 15,00 �, bitte bei der Kurslei-
terin zu Beginn des Kurses zahlen.

DIE TÖPFERWERKSTATT IST IM GEBÄUDE 
DES FÖRDERZENTRUMS GEGENÜBER 
DER OGTS.

ML 2.08.02  VHS Schönkirchen
Töpfern für Anfänger und Fortgeschrittene
Mi. ab 06. Mrz. 19, 17:00 – 20:00  (5x); Schu-
le, Werkstatt FÖZ; 48,00 �; Leitung Frau 
Thode
Gestalten Sie frei nach Ihren Vorstellungen 
Gebrauchsgegenstände oder Dekoration für 
Haus und Garten. Der Kreativität und Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!
Materialumlage: 15,00 �, bitte bei der Kurslei-
terin zu Beginn des Kurses zahlen.

DIE TÖPFERWERKSTATT IST IM GEBÄUDE 
DES FÖRDERZENTRUMS GEGENÜBER 
DER OGTS.

Textiles Gestalten

Für alle Schneiderkurse und Workshops gilt:
Vorbesprechung: Dienstag, 15.01.2019, 
19:00 – 20:00, Raum O32, Schule
Bitte einen Stift und Block mitbringen.
Informationen bei der Leiterin unter 0431-
202048

ML 2.09.01  VHS Schönkirchen
Schneidern  für  Anfänger/innen
Do. b 17. Jan. 19; 18:00 – 21:00 (8x); Schule, 
Raum O32; 75,00 �; Leitung: Birgid Bätge-
Holtvoeth

ML 2.09.02  VHS Schönkirchen
Schneidern  für  Fortgeschrittene
Di. b 22. Jan. 19; 18:00 – 21:00 (8x); Schule, 
Raum O32; 75,00 �; Leitung: Birgid Bätge-
Holtvoeth

ML 2.09.03  VHS Schönkirchen
Keine Zeit für Abendkurse in der Woche?
Dann komm zu unserem Schneider-Work-
shop am Samstag!

Sa. 02. Feb. 19, 10:00 – 16:00 (1x); Schule, 
Raum O 32, 25,00 � Leitung: Birgid Bätge-
Holtvoeth
Anfänger/innen und Fortgeschrittene sind 
herzlich Willkommen.
Du brauchst Hilfe bei Deinem Nähprojekt?
Du weißt nicht, wie Du anfangen sollst?
Workshop für Anfänger/innen und Fortge-
schrittene.
Änderungsschneiderei, Bekleidung, Accessoi-
res, Dekoration und vieles mehr.
Wir bieten in unserem Schneiderworkshop 
Hilfestellungen und Ideen bei der Weiterarbeit 
an.
Vorbesprechung: Dienstag, 15.01.2019,
19:00 – 20:00 , Schule, Raum O32

ML 2.09.04  VHS Schönkirchen
Keine Zeit für Abendkurse in der Woche?
Dann komm zu unserem Schneider-Work-
shop am Samstag!
Sa. 16. Feb. 19, 10:00 – 16:00 (1x); Schule, 
Raum O 32, 25,00 � Leitung: Birgid Bätge-
Holtvoeth
Anfänger/innen und Fortgeschrittene sind 
herzlich Willkommen.
Du brauchst Hilfe bei Deinem Nähprojekt?
Du weißt nicht, wie Du anfangen sollst?
Workshop für Anfänger/innen und Fortge-
schrittene.
Änderungsschneiderei, Bekleidung, Accessoi-
res, Dekoration und vieles mehr.
Wir bieten in unserem Schneiderworkshop 
Hilfestellungen und Ideen bei der Weiterarbeit 
an.
Vorbesprechung: Dienstag, 15.01.2019,
19:00 – 20:00 , Schule, Raum O32

ML 3.01.01   VHS Schönkirchen
Tai Chi für Fortgeschrittene
Mi.. ab 30. Jan. 19, 18:30 – 20:00 (10x); 
OGTS Bewegungsraum; 48,00 �; Leitung: 
Wulf Grauert
Tai Chi ist eine meditative Bewegungskunst 
aus China, die in den westlichen Ländern 
immer beliebter geworden ist. Beim Lernen, 
unabhängig vom Alter, wird die Beweglichkeit, 
Konzentration und Motorik gefördert, so dass 
der Alltag des Praktizierenden bewusster und 
wacher erlebt wird.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig.

Volkshochschule
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ML 3.01.03  VHS Schönkirchen
Tai Chi für Anfänger
QUEREINSTEIGER SIND JEDERZEIT, 
AUCH WÄHREND DES LAUFENDEN KUR-
SES, WILLKOMMEN
Mo. ab 28. Jan. 19, 18:30 – 20:00 (10x); 
OGTS Bewegungsraum; 48,00 �; 
Leitung: Wulf Grauert
Tai Chi ist eine meditative Bewegungskunst 
aus China, die in den westlichen Ländern im-
mer beliebter geworden ist. Beim Lernen, un-
abhängig vom Alter, wird die Beweglichkeit, 
Konzentration und Motorik gefördert, so dass 
der Alltag des Praktizierenden bewusster und 
wacher erlebt wird.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig.
Bitte mitbringen:
Getränk ohne Kohlensäure, Sie trainieren ent-
weder Barfuß, mit Socken oder mit Schuhen 
ohne Profil

ML 3.01.04   VHS Schönkirchen
Nachhaltiger Entspannungskurs
Di. ab 19. Mrz.. 19, 19:00 – 20:30 (10x); 
OGTS Bewegungsraum; 48,00 �; 
Leitung Christin Paustian
Ob jung oder alt, tanken Sie neue Kraft und 
Energie in einer Stunde Zeit für sich und las-
sen Sie den Alltag vor der Tür. Die körperl. 
und seel. Entspannung kann zu einer tiefgrei-
fenden Regeneration des ganzebn Körper-
Geist-Systems führen. Sie kann Selbsthei-
lungskräfte anregen, das Immunsystem stär-
ken und das allgem. Wohlbefinden verbes-
sern. Der Entspannungskurs ist eine Mi-
schung aus kurzen Übungseinheitem, die die 
Teilnehmer leicht erlernen und wiederholen 
können, damit sie diese gut in den Alltag inte-
grieren können. QiGong ist eine Übungsein-
heit, die den Körper mit sanften Bewegungen 
lockert.
Bei der Muskelentspannung von Jakobsen 
lernen Sie den Unterschied von Anspannung 
und Entspannun zu spüren. 
Bei der Meditation achten Sie auf Ihre Atmung 
und die Wahrnehmung des Geistes und bei der 
Phantasiereise gehen Sie mit mir auf eine Rei-
se, ihrer Vorstellungskraft.
Mit sanften Joga Übungen wird die Stunde 
beendet.
Wechselnde Musik mit Tipps zum tägl. Leben 
erleichtern die Übungen und sorgen für Neu-
gierde und Spaß in jeder neuen Stunde.

Bitte mitbringen:
Joga-Matte (wenn vorhanden) bequeme Klei-
dung, Decke und evtl. ein kleines Kissen, 
Socken

ML 3.01.05   VHS Shönkirchen
Workshop mit ätherischen Ölen
Sa. 09. Feb. 19, 10:00 – 12:00 (1x); OGTS 
Mensa; 6,00 �; Leitung: Christin Paustian
Sie tauchen mit mir in die Vielfalt der Ätheri-
schen Öle ein. Sie können Ihnen im Alltag eine 
gute Unterstützung sein. Ob zur Entspannung, 
bei Kopfschmerzen, bei Erkältung oder für die 
Konzentration. 
Inhalt der 2 Stunden: Sie bekommen Informa-
tionen zur Anwendung und Wirkungsweise. 
Ich werde mit 2 Ölen eine Duftmeditation 
anleiten. Um die Wirkung der Ätherischen Öle 
zu verstehen machen wir zusammen eine Duft-
beobachtung und eine Duftgestaltung

Bewegung / Fitness

ML 3.02.01 VHS Schönkirchen
Sport, Gymnastik und Fitness für Frauen
Mo, ab 07. Jan. 19, 11:00 - 12:30 (21x); 
Schule, Aula; 65,- �; 
Leitung: Marleen Prien-Jüttner.
Muskelaufbau, Koordination, Beweglichkeit, 
Stabilität, Fitness

ML 3.02.02 VHS Schönkirchen
SPORT - Gymnastik + Fitness für Frauen
Do, ab 10. Jan. 19, 20:15 - 21:30 (21x); 
Schule, Aula; 65,- �; 
Leitung: Marleen Prien-Jüttner.
Muskelaufbau, Koordination, Beweglichkeit, 
Stabilität, Fitness

ML 3.02.03 VHS Schönkirchen
Sport, Gymnastik und Fitness für Männer
Di, ab 08. Jan. 19, 18:00 - 19:30 (23x);
 OGTS Bewegungsraum; 70,- �; 
Leitung: Marleen Prien-Jüttner.
Muskelaufbau, Koordination, Beweglichkeit, 
Stabilität,  Fitness

ML 3.02.05 VHS Schönkirchen
Stand Up Paddling Grundkurs
Sa, 15. Juni 19, 13:00 - 16:00 (1x); Parkplatz 
unter der gr. Schwentinebrücke, neben Schar-
weg 10,

Volkshochschule
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Kiel; Leitung: Dr. Inga Golde Team SUP Schule 
Kiel
Spaß, sportliche Bewegung und Training des 
Gleichgewichtssinns zeichnen das Stand Up 
Paddling (SUP) aus. Mit der SUP Schule Kiel 
kann jeder, der schwimmen kann, diese neue 
Wassersportart ausprobieren und erlernen. In 
diesem Kurs werden die drei Grundpaddel-
schläge sowie das Manövrieren und das kor-
rekte Ein- und Aussteigen gelernt. Wir begin-
nen mit einer kurzen Einweisung, anschlie-
ßend geht es direkt in's Wasser auf die Stand 
Up Paddleboards und wir paddeln los. Die 
Übungen finden im Rahmen einer kleinen 
Tour statt.
Anmeldeschluss: 29.05.2019
55,- �; Kinder ab 10 oder 140 cm Körpergrö-
ße/Schwimmer 35,- � (nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten); Jugendliche bis 17 
Jahren und Studierende ermäßigte Gebühr 
35,- �. Die Kursgebühr beinhaltet Board, Pad-
del + wasserdichten Packsack; bei Bedarf 
Auftriebsweste. Bei Bedarf Neoprenanzug+ 
5,- � (Badezeug drunterziehen) und Neopren-
schuhe + 3,- � (vor Ort in bar zu bezahlen);
Leitung: Inga Golde, SUP Schule Kiel. 
Bitte mitbringen: Bekleidung, die nass werden 
kann, dünne Regenjacke, Sonnenschutz, Ver-
pflegung.  

Dänisch

ML 4.03.01 VHS Schönkirchen
Dänisch Konversation
Do, ab 07. Feb. 19, 19:30 - 21:00 (10x); 
Hörn-Huus; 40,- �; Leitung: Kirsten Leu.
Gespräche über Allgemeines aus der Welt, 
Literatur und aktuelles führen

ML 4.03.03 VHS Schönkirchen
Dänisch für den Urlaub für Fortgeschrittene
Do, ab 07. Feb. 19. 18:00 - 19:15 (10x); Schule 
Raum E 27; 35,- �; Leitung: Kirsten Leu.
Für alle mit ein wenig Vorkenntnissen, die sich 
besser im Dänemark-Urlaub verständigen 
möchten

Deutsch als Fremdsprache

ML 4.04.01 VHS Schönkirchen
Deutschkurs der Sprachpaten
Mi, 09. Jan. 19 , 16:30 - 18:00 (22x); 

Schule Raum E 27; gebührenfrei; Leitung:
für Flüchtlinge / Asylbewerber / Migranten
Wenn Sie Ihre Deutschkenntnisse verbessern 
wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Auch An-
fänger sind willkommen.
German Courses for Migrants.
Beginners are welcome. The lessons are free of 
charge.
Ansprechpartner: Frau Bauer

ML 4.04.02 VHS Schönkirchen
Deutschkurse der Sprachpaten -Fortge-
schrittene-
Di, ab Di. 08. Jan. 19, 16:30 - 18:00 (23x); 
Schule Raum E 27; gebührenfrei; 
Leitung: Sprachpatenteam.
für Flüchtlinge / Asylbewerber / Migranten
Ansprechpartner: Frau Bauer

Englisch

ML 4.06.03 VHS Schönkirchen
Refresh your English
Di, ab 15. Jan. 19, 19:00 - 20:30 (10x); 
Hörn-Huus; 40,- �; Leitung: Bärbel Lubert.
Reading, Talking, Listening and Grammar;
Lehrbuch: Fairway Refresher B1 

Italienisch

ML 4.09.01    VHS Schönkirchen
Italienisch für Anfänger
Fr. ab 08. Febr. 19, 15:00 – 16:30, (10x), Hörn 
Huus; 40,00 � Leitung: Christian Henschen
Übungsbuch ALLEGRO Bd. 1

Schwedisch

ML 4.20.01 VHS Schönkirchen
Schwedisch für Fortgeschrittene A 2.4
Do, ab 10. Jan. 19, 18:00 - 19:30 (12x); 
Schule Raum E 29; 43,- �; 
Leitung: Erwin Dirszowski.
Lehrbuch: Javisst - Kursbuch und Arbeitsbuch

ML 4.20.02   VHS Schönkirchen
Schwedisch für Anfänger
Mi. ab 06. Feb. 19, 19:45 – 21:15 (10x); 
Hörn Huus; 40,00 �; Leitung Helge Eggert
Buch: Tala Svenska A1 Plus,
ISBN: 9783933119049 A

Volkshochschule
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Spanisch

ML 4.22.01 VHS Schönkirchen
Spanisch B 1.4
Di, ab 08. Jan. 19, 18:15 - 19:45 (10x); 
Schule, Raum E 28; 40,- �; 
Leitung: Silvana Jordan.

IT / Mediengrundlagen

ML 5.01.01 VHS Schönkirchen
Computer Club
Mi, ab 27. Feb. 19, 18:30 - 20:00 (5x 1 Mi im 
Monat); Hörn-Huus; 22,- �; 
Leitung: Bruno Berthold.

Technische Grund- und 
Fachlehrgänge

ML 5.05.01 
Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge
Mi, ab 09. Jan. 19, 15:00 - 17:30 (22x); 
Werkstatt; gebührenfrei, 
Ansprechpartner: Frau Bauer
Hier bietet sich die Möglichkeit für alle Flücht-
linge/Asylbewerber die gesponserten Fahrrä-
der instand zu setzen.

Pädagogik / Erziehung / Familie

ML 8.05.01 VHS Schönkirchen
Kistenkasper
Sa, 9. Feb. 19, 15:00 - 17:00 (1x); Hörn-Huus; 
3,- �; Leitung: Horst Illiger.
Veranstaltung für Kinder

Inhaber: Rainer Kramer

Heizungs- und Sanitärtechnik • Korügen 5 • 24226 Heikendorf

Tel. ( 04 31) 23 98 209 • Fax ( 04 31 ) 23 98 208

Bei uns

ist Ihr Geld

gut angelegt!
Investieren Sie in eine neue Heizung,
modernisieren Sie Ihr Bad.



Schulen

Mitteilungen der Schulen

Gymnasium Wellingdorf

Noch eine Autorenlesung … diesmal 
für die kleinen Gymnasiasten!

Leseförderung ist seit langem ein besonderes 
pädagogisches Ziel am Gymnasium Welling-
dorf. Die dunkle Jahreszeit im Spätherbst ist 
Lesezeit, und Bücher unter dem Weihnachts-
baum sind keineswegs „out“, sondern eine 
gute Möglichkeit für Eltern, gemeinsam mit 
den Deutschlehrkräften ihrer Kinder Lese-
freude bei ihren Kindern zu erzeugen! 
Auch aus diesen Überlegungen speiste sich die 
Idee der Orientierungsstufenleiterin Dr. Anja 
Fandel, für die Jungen und Mädchen der fünf-
ten und sechsten Klassen einen Jugendbuch-
schriftsteller einzuladen. Ulrich Renz war 
ursprünglich Arzt, bevor er sich für die  
Schriftstellerei entschied und damit eine ande-
re Form des Zugangs zu jungen Menschen 
fand. Das Genre,  das er sich aussuchte, ist bei 
Kindern seit Astrid Lindgren und Erich Käst-
ner sehr beliebt: der Kinderkrimi! „Blutspur“, 
„Auf der Jagd nach Giant Blue“ und „Auf der 
Spur der Erpresser“ heißen die drei aufeinan-
der abgestimmten Bände, in denen „Motte“ 
und seine Freunde Kriminalfälle aufklären 
und dabei selber in Gefahr geraten …
Renz verstand es dabei, mit seinen jungen 
Leserinnen und Lesern in ein angeregtes 
Gespräch in der Aula der Schule zu gelangen. 
Seine Fragen zum – erwarteten – Handlungs-
verlauf wurden eifrig beantwortet. Für die 
Sextaner und Quintaner war die Begegnung 
mit dem freundlichen und zugewandten Autor 
eine willkommene Abwechslung zum konven-
tionellen Deutschunterricht. Hoffen wir, dass 
alle Zuhörer im kommenden Winter wenigs-
tens ab und zu zum Buch greifen und nicht nur 
zum iPhone … 

Gymnasium Wellingdorf beim 
Young Economic Summit in Hamburg 

Auch wenn sie es nicht in die Top 4 schafften, 
… schon die Teilnahme am Young Economic 
Summit war ein Erfolg. Unter der Leitung 

ihres Lehrers Malte Rohm hatte sich eine 
Gruppe von Oberstufenschülern des Gymna-
siums Wellingdorf für das Bundesfinale des Y 
E S in Hamburg qualifiziert. Bei der Veranstal-
tung handelt es sich um einen Wettbewerb für 
die besten Ideen zur Lösung ökonomischer, 
ökologischer und sozialpolitischer Probleme, 
die gerade für junge Menschen eine Herausfor-
derung darstellen. Das Schulteam musste 
seine Präsentation in englischer Sprache vor-
stellen: „Facebook, you are the product!“ hieß 
das Projekt der Wellingdorfer, deren Anliegen 
ein hohes Maß an Datensicherheit war. Die 
Idee: eine App zu kreieren, die dem Nutzer alle 
über ihn gesammelten Daten zeigt. 
Eine schöne Erfahrung war die allein die Teil-
nahme in der Hamburger Bucerius Law 
School, auch ohne den Siegerkranz. Das Be-
gleitprogramm inklusive Hafenrundfahrt per 
Barkasse und die Begegnung mit den anderen 
Teams trugen erheblich dazu bei, den Ham-
burg-Aufenthalt als eine sehr lohnenswerte 
Unternehmung zu sehen. Darin waren sich 
Team und begleitender Lehrer einig … 

Walter Tetzloff    (Öffentlichkeitsarbeit) 

Heinrich-Heine-Schule 

Strahlende Gesichter beim 
Weihnachtsbasar der 
Heinrich-Heine-Schule

Für die vielen glücklichen Blicke gab es beim 
traditionellen Basar zum Ende des letzten 
Jahres gleich mehrere gute Gründe. Einige 
waren ganz offensichtlich, denn die reichli-
chen und mit viel Liebe gebastelten und geba-
ckenen Waren erfreuten die äußerst zahlrei-
chen Besucher. Aber nicht nur die klassische 
Angebotspalette wurde von den Gästen des 
Basars mit Begeisterung angenommen, auch 
mehrere Angebote darüber hinaus sorgten für 
Abwechslung. So konnte man sich beispiels-
weise bei der Klasse 8e in weihnachtlicher 
Verkleidung ablichten lassen und eine schöne 
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Erinnerung an diesen so gelungenen Spät-
nachmittag in der Heinrich-Heine-Schule mit 
heimtragen. 
Schülersprecherin Anna äußerte sich entspre-
chend sehr zufrieden: „Aus Sicht der SV war 
der Basar ein voller Erfolg; auch was die Ein-
nahmen betrifft!“ Auch wenn die genaue Höhe 
des Erlöses direkt nach dem Basar noch nicht 
ermittelt war, lassen die ersten Zählungen 
wieder hoffen, dass die unterstützten wohltäti-
gen Zwecke sich auf eine tolle Unterstützung 
freuen dürfen – ein weiterer Grund für strah-
lende Gesichter! 

Schulen

Philipp Kraft 

24232 Schönkirchen, Mönkeberger Weg 2a • Telefon (0 43 48) 364

u Möbelanfertigung   u Türen                u Treppen                 
u Fenster u Innenausbau u Rolladenbau
u Dachflächenfenster u Kunststoffbearbeitung u Reparaturen
 u Fertigparkett

Ihr Meisterbetrieb für
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Das Team des Kulturkreises wünscht allen Bürgerinnen 
und Bürgern einen guten Start in das 725. Jubiläums-
jahr der Gemeinde Schönkirchen. Wir freuen uns auf 
viele schöne Veranstaltungen der Vereine und Verbände 
in dem Festjahr.

Freitag, den 25. Januar 2019 um 19.00 Uhr im Schmidt-Haus
Einlass ab 18.00 Uhr, Vorverkauf beim Reiseteam, Dorfstr. 4; Tel.: 04348-9295

Kultur- und Landschaftspflegeverein
Schönkirchen e.V.

Jan Graf singt un vertellt op Platt
Allens nich so eenfach, wenn een dat duppelt nimmt 

Auf nach vorne also mit dem Inkubator der ruralen 
Unterhaltungskunst. Jan Grafs Auftritte sind das 
Crowdfunding des nördlichen Lächelns. Gehen Sie mit 
ihm bis zum Breakeven der heiteren Nachdenklichkeit. 
– Un dat allens op Platt ...
Grafs Grappengeschichten laufen regelmäßig in der 
Sendereihe „Hör mal beten to“ bei NDR 1 Welle Nord. 
Der 44-jährige Journalist und Familienvater ist ausge-
zeichnet mit dem Bad Bevensen Preis für Musik mit 
niederdeutschen Texten (2008), mit dem Kappelner 
Preis für niederdeutsche Kultur (2011) sowie dem Mini-
Hörspiel-Preis der Zoenser Mundart-Tage (2013). Aktu-
ell erhältlich im Buchhandel ist das Buch „Jüst noch 
maal goot gahn“ sowie das Hörbuch „Allens nich so 
eenfach wenn een dat duppelt nimmt“ – beide erschie-
nen im Quickborn-Verlag.
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Ihre               in Schönkirchen
                  Unsere Angebote:

         Ortsverein Schönkirchen e.V.

Telefon          0431-2091-290
Sprechzeiten:        Montag: 16.00 – 17.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 11.00 bis 12.00 Uhr, 
Sonntag: 14.00 bis 16.00 Uhr im Sonntags-
cafe
Anmeldungen zu Veranstaltungen werden in 
dieser Zeit gerne entgegengenommen

Veranstaltungen  des Ortsvereins im 
Januar 2019

06.01.  So. Sonntagscafe 14.00-16.00 Uhr
07.01. Mo. Walking  
  2 Gruppen 09.00 u. 10.15 Uhr
07.01.  Senioren-Gymnastik 14.30 Uhr
08.01. Di. Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr
08.01.  Kegeln 16.30-17.30 Uhr
08.01.  Singen für jedermann 18.00 Uhr
10.01.  Do. Walking 9.00 Uhr 
10.01.  Seniorenclub 14.00 Uhr
10.01.  Bridge 14.15 Uhr
10.01.  Sitztanz 16.00 Uhr
11.01. Fr.  Bingo 14.00 Uhr
12.01. Sa.  Spieliothek, Kätners-
  redder 10.30-12.30 Uhr
13.01. So. Sonntagscafe 14.00-16.00 Uhr
14.01. Mo. Walking  
  2 Gruppen 09.00 u. 10.15 Uhr
15.01. Di. Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr
15.01.  Kegeln 16.30-17.30 Uhr
16.01. Mi.  Bastelnachmittag 14.00 Uhr
17.01. Do. Walking 09.00 Uhr
17.01.  Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr
17.01.  Bridge 14.15 Uhr
17.01.  Sitztanz 16.00 Uhr
19.01. Sa. Spieliothek, Kätners-
  redder 18 10.30-12.30 Uhr
20.01. So. Sonntagscafe 14.00-16.00 Uhr
21.01. Mo. Walking 
  2 Gruppen 9.00 u. 10.15 Uhr
22.01. Di.  Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr

22.01.  Kegeln 16.30-17.30 Uhr
24.01. Do. Walking 09.00 Uhr
24.01.  Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr
24.01.  Bridge 14.15 Uhr
24.01.  Sitztanz 16.00 Uhr
25.01. Fr. Bingo 14.00 Uhr
26.01.  Sa. Spieliothek, Kätners-
  redder  10.30-12.30 Uhr 
27.01. So. Sonntagscafe 14.00-16.00 Uhr
28.01. Mo. Walking 
  2 Gruppen 09.00 u. 10.15 Uhr
28.01.  Handarbeit 14.00 Uhr
28.01.  Senioren-Gymnastik 14.30 Uhr
29.01.Di.  Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr
29.01.  Kegeln  16.30-17.30 Uhr
30.01. Mi.  Spieleabend, 
  Spieliothek 18.30 Uhr
31.01. Do. Walking 9.00 Uhr
31.01.  Bridge 14.15 Uhr
31.01.  Seniorenclub / Skat für 
  jedermann 14.00 Uhr
31.01.  Sitztanz 16.00 Uhr

Am 30. Januar 2019, ab 18.30 Uhr, laden wir 
Sie wieder herzlich zu unserem beliebten Spie-
leabend in der Spieliothek, Kätnersredder, 
ein. Wir freuen uns auf rege Beteiligung.

Walking

Treffen unserer Gruppen:
Jeden Montag       
Gruppe II  9.00-10.00 Uhr
Jeden Montag       
Gruppe III  10.15-11.15 Uhr
Jeden Donnerstag 
Gruppe I   9.00-10.00 Uhr

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Ansprechpartnerin: Monika Petersen, 
Tel. 04348/7725

Allen Mitgliedern und Freunden der Arbei-
terwohlfahrt Ortsverein Schönkirchen e.V. 
wünschen wir ein gesundes und friedvolles 
Jahr 2019.
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           Kreisverband Plön e.V.

Schönberger Landstraße 67
Verwaltung: 04348/9173-16
Inklusionsbüro: 04348/9173-12
Krebsberatung: 04348/9173-23
Familienbildungsstätte: 04348/9173-11
Gerontopsychiatrische Tagesstätte 
Preetz: 04342/859870
Gerontopsychiatrische Tagesstätte
Schönberg: 04344/412898
Gerontopsychiatrische Tagesstätte
Kiel: 0431/66872330  
Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche:
04348/917316
www.awo-ploen.de oder www.awo-fbs.de 

Angebote der Familienbildungsstätte

Fit ins Alter 60+ – AWO Sozialstation Schön-
kirchen, Steinbergskamp 2
ab Montag, 07.01.2019 
von 11.15 bis 12.15 Uhr 

Babymassage – FBS Schönkirchen
ab Mittwoch, 09.01.2019 
von 9.00 bis 9.45 Uhr

BabysZeit – sehen-hören-spielend entdecken 
für Kinder ab 6 Monaten  
FBS Schönkirchen
ab Mittwoch, 09.01.2019 
von 10.00 bis 11.00 Uhr

Rückenfit – FBS Schönkirchen
ab Freitag, 25.01.2019 
von 10.30 bis 11.30 Uhr

Yoga für Schwangere – FBS Schönkirchen
ab Donnerstag, 31.01.2019 
von 9.00 bis 10.30 Uhr

Autogenes Training – FBS Schönkirchen (7 Ein-
heiten)
ab Mittwoch, 04.02.2019 
von 20.00 bis 21.00 Uhr 
(80 % Erstattung über die Krankenkasse)

„Wer klug ist, sorgt vor“ 
FBS Schönkirchen
Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung 

– Patientenverfügung
Beginn mit: 
Vorsorgevollmacht am Mittwoch, den 
13.02.2019 von 17.00 bis 19.00 Uhr

Wir bitten um telefonische Anmeldung un-
ter der u.a. Telefonnummer.

Plätze im Kurs „Gehirnjogging“ frei
Unter dem Motto „Es gibt kein schlechtes 
Gedächtnis – es gibt nur ein untrainiertes 
Gedächtnis!“ bietet die AWO Familienbil-
dungsstätte Schönkirchen in der Schönberger 
Landstraße 67 den Kurs „Geistig fit durch 
Gehirnjogging“ an. Gedächtnistrainerin Bri-
gitte Kraft zeigt den Teilnehmern, wie sie 
durch regelmäßige, gezielte Übungen unter-
schiedliche Ziele erreichen können. Das Ge-
dächtnistraining findet mittwochs in der Zeit 
von 13.30 bis 14.30 Uhr statt. 
Schauen Sie doch mal vorbei.

Eine schriftliche Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich. Dies geht natürlich auch per E-
Mail an: familienbildungsstaette@awo-sh.de
Sie finden die Kursangebote und den Anmel-
debogen auch unter www.awo-fbs
oder rufen Sie uns an: Tel. 04348-917311

Offener Frühstückstreff für Schwangere,  

Mütter und Väter
mit Kindern zwischen 0 und 3 Jahren

in Schönkirchen

Sie möchten andere Mütter/Väter kennen 
lernen oder treffen oder auch einfach nur mal 
raus aus den eigenen 4 Wänden? Kommen Sie 
einfach vorbei! 
Das offene Frühstück bietet die Möglichkeit 
zum gemeinsamen Austausch, neue Kontakte 
zu knüpfen, spielen, singen und Spaß haben. 
Ebenso werden Informationen über die kindli-
che Entwicklung, Eltern-Kind-Aktivitäten, Hil-
fe beim Umgang mit einem Baby / Kleinkind 
angeboten.

Immer freitags in der Zeit von 9:45 – 11:15 
Uhr  -auch in den Ferien-
WO?: AWO-Familienbildungsstätte, Schön-
berger Landstraße 67, 24232 Schönkirchen
Kostenanteil:   2,00 � 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Mutter-/Vater-Kind-Kurberatung
Kurberatung- und Vermittlung

Familie, Erziehung, Stress am Arbeitsplatz, 
vielleicht auch Arbeitslosigkeit, finanzielle 
Probleme oder ein chronisch krankes Fami-
lienmitglied…der Alltag fordert Ihre ganze 
Kraft. Sie geben alles und haben kaum noch 
Zeit für sich. 

Diese ständige Überforderung trägt auf Dauer 
zur Entwicklung von körperlichen, psychi-
schen und psychosomatischen Krankheitsbil-
dern bei, die den Familienalltag, den Beruf 
und das Leben stark beeinträchtigen können. 
Seit 2007 sind Mutter-Kind- sowie Vater-Kind-
Kuren und Mütter-Kuren eine gesetzliche 
Pflichtleistung der Krankenkassen. Wird eine 
entsprechende Vorsorge oder Rehabilitation 
vom Arzt verordnet, muss die Kasse diese im 
Regelfall genehmigen.

Die AWO-Kurberatung unterstützt Sie 

- bei der Wahl des für Sie geeigneten Kurein-
 richtung
- beim Antragsverfahren, bei den Finanzie-
 rungsmodalitäten
- bei der Regelung der Familienversorgung.

Die AWO-Kurberatung bietet Beratung bei 
Fragen rund um die Kur:

- Was erwartet Sie bei einer Mutter/Vater-
 Kind-Kur?
- Was erwartet Ihre Kinder bei einer 
 Mutter/Vater-Kind-Kur?
- Wie beantragen Sie eine Mütter-Kur?
- Gibt es Kuren nur für Schwangere Frauen?
- Was muss ich zuzahlen?
- Haben Sie einen Anspruch auf Freistellung 
 und Lohnfortzahlung während einer 
 Kurmaßnahme?
- Gibt es für Schulunterricht für die Kinder?
- Und vieles mehr.

Ansprechpartnerin: 
S. Vetter, Dipl.-Sozialpädagogin und 
Kurberaterin
Schönberger Landstr. 67, Schönkirchen
Tel. 04348-917311
E-Mail: sandra.vetter@awo-sh.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

AWO Stöberkammer Schönkirchen

Die AWO Stöberkammer Schönkirchen, 
Schönberger Landstraße 67, 24232 Schönkir-
chen (Hinterhof).

Die Öffnungszeiten:
Montag:   10.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch:   10.00 - 13.00 Uhr
Freitag:   10.00 - 16.00 Uhr

Allen Freunden der Arbeiterwohlfahrt wün-
schen wir ein gesundes und friedvolles Jahr 
2019.

           Schleswig-Holstein gGmbH 
Psychiatrische Dienste: 04348/9173-18
Familien- und Schwangerschaftskonflikt-
beratung: 04348/9173-21
Schönberger Landstraße 67
Kinderhaus Schönkirchen: 04348/1764
Kätnersredder 16/18

            Schleswig-Holstein gGmbH -                                      
Unternehmensbereich Pflege 
Service- und Wohnzentrum 
Schönkirchen
Steinbergskamp 2
Verwaltung: 0431/2091-203
Kurzeitpflege/Tagespflege
Mittagstisch Begegnungsstätte: 0431-2091-266 
(Anmeldung: Montag bis Freitag 
von 10.00 – 12.00 Uhr)
eMail: 
servicecentrum-schoenkirchen@awo-sh.de 
Verwaltung Pflegedienste: 0431/2091-103
Gemeindeschwestern Servicehaus: 
0431/2091-105 (AB)
Gemeindeschwestern Außendienst: 
0431/2091-104 (AB)
Handy: in dringenden Fällen: 0160/4707509
eMail: pflegedienste-probstei@awo-pflege-sh.de 
www.awo-sh.de

„Café Memory“
Hier die Termine für den Monat Januar 2019.
Montag der 07., der 14., der 21. und der 28. 
Januar 2019 von 14.30 bis 17.30 Uhr in der 
Begegnungsstätte im Steinbergskamp 2
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Das "Café Memory" ist eine anerkannte Betreu-
ungsgruppe nach § 45 SGB XI. In der Zeit von 
15.00- 17.00 Uhr (Bringe-/Abholzeit: ab 14.15 
/bis 17.15 Uhr) findet in der AWO Begegnungs-
stätte (Steinbergskamp 2) ein niederschwelli-
ges Angebot zur Förderung von Gedächtnislei-
stungen nach dem ganzheitlichen Prinzip in 
einer gemütlichen Nachmittagsrunde statt. 
Neue Besucher sind herzlich willkommen.

Sie suchen eine ehrenamtliche Aufgabe und 
haben ein- bis zweimal monatlich Montag-
nachmittag Zeit? Dann melden Sie sich bei 
uns (Reinhard Kindinger 0431-2091101). 
Vorkenntnisse in der Seniorenarbeit wären 
wünschenswert. 
Eine Aus- bzw. Weiterbildung im Bereich der 

Bei allen Veranstaltungen und Fahrten 
ist die Haftung von Seiten der AWO 
ausgeschlossen. Die Teilnahme an den 
Veranstaltungen und Fahrten geschieht 
auf eigenes Risiko und eigene Haftung. 
Bei Rücktritt ist für eine Ersatzperson zu 
sorgen. Ansonsten kann keine Rücker-
stattung erfolgen.

Dementenbetreuung ist über Frau Rita Erle-
mann (Beratungsstelle Demenz und Pflege bei 
der AWO Kiel) möglich. Kommen Sie doch 
zum Schnuppern vorbei und erleben einen 
vergnüglichen Nachmittag mit uns und unse-
ren SeniorInnen.

BESTATTUNGEN e.K.   

           Tel. 0431 241313www.linde-bestattungen.de Laboer Weg 3a  Heikendorf|

Eigene Trauerhalle

Individuelle Beratung

Vorsorge für den Trauerfall

Inh: Andreas Sindt

| |
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TSG Concordia 
Schönkirchen 
von 1911 e.V.

Termine Altherren-Turniere

Auch in diesem Jahr finden unsere traditionel-
len Altherren-Turniere in der Albert-Zimprich-
Halle statt. Am Samstag, den 05.01.2019 ab 
13.00 Uhr, starten die Ü32-Mannschaften, 
gefolgt von den Ü40-Mannschaften am 
06.01.2019 ab 10.00 Uhr. Wir würden uns 
über rege Zuschauerbeteiligung freuen.

Kreiskinderturnfest 2018

Wie auch in den letzten Jahren hat der KTV 
zum Turnfest ins BZM Mettenhof eingeladen 
und wir waren mit 15 Kindern am Start. Es 
wurde am Reck, Boden und Sprung geturnt, 
außerdem gab es noch Standweitsprung, 
Sprint und Seilspringen als Überraschungs-
aufgabe. Die Kinder konnten die Schwierig-
keitsstufe selbst wählen. Alle waren mit Eifer 
dabei, manchmal stand jedoch die Aufregung 
im Weg. Die Leistung der Kinder war gut, trotz 
der nur 1-stündigen Trainingszeit in der 
Woche. Beyza und Esther konnten jeweils 
einen 2. Platz erturnen, Hannah und Luisa 
einen 1. Platz.

Hintere Reihe links: Sophia, Rivka, Hannah, 
Beyza, Defne, Katinka, Emilie
Vorne links: Marleen, Lilli, Esther, Laila, 
Theresa, Leni, Luisa, Lene

Einheitliche Hoodies für die Jugend 
und Unterstützung der Trainer bei der 
Fortbildung durch den Förderverein 
des Jugendhandball der 
HSG Mönkeberg/Schönkirchen

Schon länger gab es die Idee, alle Teams, als 
Wiederkennung der HSG, einheitlich zu klei-
den. Im Sommer diesen Jahres wurde das 
Projekt dann endgültig in Angriff genommen. 
Alle 16 Jugendteams sollten in der Saison 
18/19 im gleichen Hoodie auflaufen. Hierzu 
konnte für die Beschaffung und Beflockung 
einmal mehr Teamsport Friedrichsort gewon-
nen werden. Der Jugendförderverein der HSG 
war sofort bereit, die Aktion zu unterstützen 
und gab die Zusage pro Hoodie 10 � zu über-
nehmen. Dadurch mussten für Kindergrößen 
nur noch 13 � und 18 � für Erwachsenengrö-
ßen selbst übernommen werden. Für alle 
Jugendtrainer übernahm der Förderverein 
als Dankeschön für den Einsatz als Trainer 
die kompletten Kosten der Hoodies. Zusätz-
lich unterstützen die Fleischerei Rahlfs, Behn-
ke Immobilien und der ASW Mönkeberg die 
Aktion. Wer auch noch Interesse an der pas-
senden Jogginghose hatte, konnte auch diese 
zu Sonderkonditionen erwerben. Im Juli er-
folgte dann die Abfrage an alle Jugendtrainer 
zur Größenermittlung. Ende August wurde 
dann nach der Rückmeldung aus den Mann-
schaften die Bestellung zusammengetragen 
und an Teamsport Friedrichsort übermittelt. 
In Summe wurden 220 Hoodies und 105 Jog-
ginghosen bestellt. 3 Wochen später konnten 
diese abgeholt werden und geben seither den 
Jugendteams der HSG Mönkeberg/Schön-
kirchen ein einheitliches Erscheinungsbild. 
Aktuell läuft die 1. Nachbestellungswelle.

Damit aber nicht genug der Unterstützung des 
Fördervereins. Zusätzlich erklärte sich der 
Förderverein bereit die Aus- und Fortbildung 
der Jugendtrainer zu unterstützen. Im Januar 
werden jetzt 5 Jugendtrainer den Kinder-
handballgrundkurs besuchen, der die Grund-
voraussetzung für einen späteren Erwerb 
einer C-Trainerlizenz ist. Für die Unterstüt-
zung des Fördervereins möchte ich mich als 
Jugendkoordinator herzlich bedanken, da 
solche Aktionen nur mit dessen Unterstützung 
möglich sind. 
Dies soll nur der Anfang sein. In der Zukunft 



sollen weitere Projekte, wie beispielsweise 
einheitliche Trikots umgesetzt werden. Damit 
dies aber auch umzusetzen ist, benötigen wir 
Sponsoren und der Förderverein Spender.
Ole Jäger (Jugendkoordinator) 

Vereine & Verbände

Karpfenessen im Sportheim

Am Sonntag, den 10.02.2019 um 
17.00 Uhr bieten wir im Sportheim im 
Augustental folgendes Essen an:

 Karpfen in Blau 
 (mit Kartoffeln, Butter und   
 Meerrettich) 

oder

 Rouladen 
 (mit Kartoffeln, Rotkohl, 
 Rosenkohl und Soße)

Die Gerichte werden als Buffetform auf-
gebaut, so dass sich unsere Gäste auch 
gerne noch einen Nachschlag holen kön-
nen.

Wir bitten um Anmeldung bis zum 
04.02.2019 (Nachmeldungen sind 
nicht möglich) bei Astrid und Christian 
Lemburg unter 04348/1089 (ab 18.00 
Uhr) oder 04348/8648. Der Preis kann 
telefonisch angefragt werden.

Friesenheim

Das Friesenheim begrüßt Euch im neuen 
Jahr mit einem neuen Outfit. Es wurde 
eine zusätzliche Tür eingebaut, durch die 
es auf die Terrasse geht. Bei schönem 
Wetter kann man von hier aus bei Kuchen 
oder Gegrilltem direkt das Fußballspiel 
beobachten. Aber auch nicht Fußballin-
teressierte sind herzlich Willkommen.

Freitags ab 19.00 Uhr kann bei uns Skat 
gespielt werden. Am 08.02.2019 möch-
ten wir ein Preisskat ausrichten. Das 
Startgeld beträgt 10,- Euro. Es wird um 
Fleischpreise gespielt. Anmeldungen 
bitte bis zum 01.02.2019 im Friesen-
heim oder Tel.: 0431/26656.

Am 20.01.2019 bieten wir ein Früh-
stücksbuffet an. Erwachsene zahlen 12,- 
Euro, Kinder bis 6 Jahre sind frei, für 6 – 
12-jährige sind 6,- Euro zu bezahlen. 
Anmeldung bitte bis zum 12.01.2019 
direkt im Friesenheim oder unter 
0431/26656.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei unse-
ren Veranstaltungen!

Das Friesenheimteam

Dirk Christian Schröder
schöne Gärten seit 1990

Düsternbrook 8

24211 Rastorf

Telefon:  04384 1652

www.schroeder-gar tengestaltung.demein Garten - mein Lieblingsplatz

Für Ihre Anzeigen: Email: steffens@dfn-kiel.de
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Flüchtlingshilfe 
Schönkirchen e.V.

Mitglied im

51

wir wünschen Ihnen alles Gute 
für das Neue Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,

An dieser Stelle geben wir Ihnen wieder einen 
Einblick in unsere ehrenamtlichen Aktivitäten 
zur Integration der in Schönkirchen lebenden 
Geflüchteten und würden uns freuen, Sie bei 
einer unserer Aktivitäten 2019 begrüßen zu 
können. 
So richtig helfen würde es, wenn Sie selbst 
sich zu einer aktiven Rolle bei der Integration 
unserer neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
entschließen könnten. Denn zu tun gibt es 
noch Einiges und Vielfältiges. Auch kommen 
immer wieder neue Familien aus den Krisen-
gebieten der Welt zu uns, allerdings lange nicht 
so viele wie im Jahr 2015. Die Zahl der aktiven 
Unterstützerinnen und Unterstützer nimmt 
aus verschiedenen Gründen dagegen leider 
langsam ab.

„Die Zukunft hängt 
davon ab, was wir 
heute tun.“ 
 (Gandhi, 1869-1948, indischer Rechtsanwalt 
Widerstandskämpfer, Revolutionär, Publizist 
und Pazifist)

Regelmäßige Aktivitäten

Die Angebote und Aktivitäten der Flüchtlings-
hilfe stehen allen Einwohnern von Schönkir-
chen offen  -  wir laden ganz ausgesprochen 
und herzlich dazu ein, unsere interkulturel-
len Angebote unverbindlich kennenzuler-
nen und freuen uns über neue, eigene Ideen.
Schauen Sie einfach mal vorbei. Wenn Sie 

mehr wissen möchten, wenden Sie sich bitte 
an die Flüchtlingshilfe Schönkirchen oder an 
die in der Spalte Kontakt angegebene Person.

Hat jemand eine eigene Idee für eine Aktivität, 
die der Integration der Geflüchteten in unsere 
Gemeinde dienen und allen Beteiligten Freude 
machen könnte? Dann bitte an Judith Bauer 
wenden (Kontaktdaten stehen unten).

Was? Wann und Wo? Kontakt

Info-Café mit Internet
Begegnungsort zum  Donnerstags,  Carlo Bauer; 
interkulturellen Austausch bei  17.00 bis 19.00 Uhr Tel. 04348 9192932
Kaffee, Tee und Gebäck. im Hörn-Huus bauer24232@web.de

Sprachkurse (unter dem Dach  Dienstags und mittwochs; Judith Bauer; 
der VHS Schönkirchen) Ehren- 16.30-18.00 Uhr Tel. 04348 9194835 oder
amtlich geführte Sprachkurse. in der Schule Augustental  0151 27508615

  

fluechtlingshilfe-sk@
mailbox.org
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Was? Wann und Wo? Kontakt

Nachhilfe, individuell  Zeit flexibel, Mühlen- 
(Prüfungsvorbereitung) straße 27 (Hinterhof) 
 oder individuell 
 
  

Frauentreff "Hand-in-Hand"  
(mit Dolmetscherinnen) Januartermin stand bei  Judith Bauer;
In vertrauensvoller Atmosphäre  Redaktionsschluss noch  Tel. 04348 9194835 oder
tauschen wir uns über kulturelle  nicht fest -bitte erfragen- 015127508615
Unterschiede und Sichtweisen ist aber ein Freitag 
und Möglichkeiten des „Frauen- Pastor-Sievers-Haus. 
lebens” aus und diskutieren  
gesellschaftliche Themen. Ver- 
anstaltungen mit ReferentInnen 

 
Fahrradwerkstatt  Eggert Büldt; 
Regelmäßiges Treffen zur  Mittwochs von   Tel. 04348 913763 (AB);
Reparatur und zur Ausgabe   15.00 bis 17.30 Uhr  gespendete Räder
von gespendeten Fahrrädern.    werden gerne abgeholt

Fußball - Interkulturell  Samstagvormittags auf  Uwe Meyer;
Alle Nationen sind herzlich  dem Kunstrasenplatz Tel. 0431 232597;
willkommen; hier gibt es  oder in der Sporthalle u.mey@freenet.de ;
keine Sprachhindernisse. Im Januar wegen Ferien
 und Turnieren erst wieder
 ab 26.01., 9.30 Uhr in der
 A.-Zimprich-Halle.
   

Volleyball - Interkulturell Sonntags und montags; David Parker
sehr beliebt bei Jung und Alt,  die genauen Zeiten erfährt  mobil: 0170 7825257
für Frau und Mann. man im Info-Café oder bei:  oder Axel Prien
  mobil: 0152 33727198

 
Musik Mittwochs von 18.30 bis Interesse? Angebote? Ideen?
Kleingruppe Gitarrenunterricht 19.15 Uhr in der Mühlen- Judith Bauer  
  straße 27 (Hinterhof)                (Kontaktdaten siehe oben) 

Gemeinsam in Bewegung  Bei trockenem Wetter jeden  Bitte anmelden bei
– (Nordic) Walking Montag um 16.00 Uhr;  Ute Lefelmann-Petersen
Ein Angebot für Menschen, die  Treffpunkt Liliengarten 23 Tel. 0431/205 99 33
regelmäßig etwas für ihre Ent-     oder per Mail
spannung und Kondition tun      lefelmann@lefelmann-
wollen und dabei Spaß haben      schwenn.com
an Austausch und Gesprächen. 

fluechtlingshilfe-sk@
mailbox.org
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Von der Willkommens- zur Ankommenskultur
Werde Integration-Tandem-Partner*in

Integration … Inklusion sind die Themen unserer Zeit für eine respektvolle, friedliche 
und offene Gesellschaft, deren Ziel 
ein Miteinander ist.
Laut Definition bedeutet Integrati-
on die Eingliederung der kulturel-
len und religiösen Aspekte neu hin-
zukommender Menschengruppen 
in eine bestehende Kultur – ein 
dynamischer und lang andauern-
der Prozess des Zusammenwach-
sens.
Der Großteil der Geflüchteten, die 
hier leben, lebt bereits seit zwei bis 
drei Jahren in unserer Gemeinde.
Sie möchten auch an unserem Gemeindeleben teilhaben. Viele von ihnen haben mittler-
weile einen Sprachkurs besucht. Um das Gelernte nicht wieder zu vergessen sondern 
vielmehr zu festigen und zu vertiefen, braucht es eine Anwendung im Alltag. Die meisten 
wünschen sich mehr Kontakt. Eine gemeinsame Freizeitgestaltung und ein kultureller 
Austausch (u. a. kulinarisch) sind für alle ein Gewinn und fördern das gesellschaftliche 
Miteinander.

Wir freuen uns auf weltoffene Menschen aus 
Schönkirchen und Umgebung.

Zeit? 
Jede/r wie sie/er kann und möchte. Interesse?
 
Kontakt: Judith Bauer 04348 9194835 – mobil 
0151-27508615
mail: fluechtlingshilfe-sk@mailbox.org
oder einfach bei einem unserer Projekte vorbei-
schauen.

Geldspenden sind für den Erhalt der Pro-
jekte und Angebote notwendig! Wir bitten 
Sie auch weiterhin um Ihre Unterstüt-
zung!

Steuerlich abzugsfähige Geldspenden für die 
Unterstützungsarbeit, für Projekte und im 
Einzelfall für die Geflüchteten direkt bitte auf 
das Konto
(IBAN) DE 27 5206 0410 0006 4611 74 bei 
der Evangelischen Bank, Kassel.

Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch 
gerne ausgestellt. 

Koordinierungskreis der UnterstützerInnen 
Schönkirchen und

Flüchtlingshilfe Schönkirchen e.V.
Mühlenstraße 27 (Eingang im Hof)

Tel. 04348 9194835 / mobil: 015127508615
fluechtlingshilfe-sk@mailbox.org



SEIT 1907
– Blumenfachgeschäft –

Kätnersredder 58 - Telefon Kiel (04 31) 20 28 24 • www.blumen-kistenmacher.de

Mo.-Fr. 8.00 - 18.00, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr, Sonntagsverkauf von 10.00 - 12.00 Uhr 
 direkt am HausP

Die ersten Frühblüher sind da! Viele bunte Blumen, 

Pflanzen, Accessoires und Arrangements bringen gute Laune ins Haus.Mit frischen Farben ins neue Jahr… 
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Die Kameradinnen und Kameraden 

der Freiwilligen Feuerwehr

Schönkirchen

wünschen allen

Mitbürgerinnen und Mitbürgern,

sowie allen Freunden und Gönnern,

ein glückliches und erfolgreiches,

vor allem aber gesundes 

Neues Jahr 2019
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Sonnenschein in den Herzen unserer 
Besucher auf dem Weihnachtsmarkt

Lange genug angekündigt war das ungemütli-
che Wetter für das erste Adventswochenende. 
Zumindest am Sonnabend blieb es aber noch 
trocken. Also machten sich viele Besucher auf, 
um sich auf dem Weihnachtsmarkt ein wenig 
verwöhnen zu lassen. Das war auch unsere 
Absicht und entsprechend intensiv waren die 
Vorbereitungen mit der Ausstattung unseres 
Verkaufsstandes mit dem vorgebauten Zelt, 
das auch den widrigen Witterungsverhältnis-
sen trotzen sollte. Das Team des Amtsbe-
triebshofes hat uns wieder vorbildlich unter-
stützt und alle Wünsche für einen attraktiven 
Stand erfüllt. Danke, liebe Leute, das habt ihr 
wieder prächtig gemacht. Die vortreffliche 
Atmosphäre in der von unseren weiblichen 
Kuratoriumsmitgliedern vorweihnachtlich, 
geschmackvoll und gemütlich eingerichteten 
„guten Stube“ des KinderHilfswerk sorgte 
dafür, dass wir viele Besucher begrüßen konn-
ten. Aber natürlich nicht nur das Ambiente, 
sondern vor allem auch die Speisen und Ge-
tränke mit unseren beliebten Kartoffelpuffern 
in verschiedenen Variationen und den „Schön-
kirchenBurger“ waren Voraussetzung für das 
lebhafte Treiben auf dem Stand. Alles war 
jedoch nur möglich, weil wir in vielerlei Hin-
sicht vorbildlich unterstützt wurden.
Ihnen allen möchten wir sehr herzlich danken. 
Ganz großer Dank an unsere vielen fröhlichen 

Gäste, die selbst bei dem ungemütlichen Wet-
ter am Sonntag bis zum Abschluss des Weih-
nachtsmarktes bei uns waren. Uns allen hat es 
viel Spaß bereitet und wir hoffen, Ihnen auch, 
und Sie haben sich bei uns wohl gefühlt.
Als dann am Sonntagabend Kassensturz ge-
macht wurde, war die Überraschung sehr 
groß, weil der Reinerlös aus dem Vorjahr, das 
bisher unser bestes Jahr war, trotz des 
schlechten Wetters noch einmal gesteigert 
werden konnte. Beigetragen dazu haben ins-
besondere die vielen großzügigen Spenden, 
die wir auch in diesem Jahr wieder erhalten 
haben. Wir danken allen privaten Spendern, 
die nicht genannt werden wollen und dem 
Team von der Schmunzelbude sehr, sehr herz-
lich. Sie haben mit Ihrer Unterstützung uns 
sehr geholfen, weil wir damit auch in Zukunft 
wieder bedürftigen Familien und ihren Kin-
dern auf vielfältige Art helfen können, vor 
allem beim täglichen Mittagessen in der Offe-
nen Ganztagsschule.

Das Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt ist für 
uns auch Ansporn, unsere langjährige, ge-
meinnützige Arbeit im Sinne unserer Satzung 
unter regelmäßiger Kontrolle der Finanzbe-
hörden fortzusetzen. Das Kuratorium wur-de 
1985 gegründet, und immerhin sind einige 
von uns seit über 33 Jahren, auch seit dem 
Weihnachtsmarkt 1995, aktiv dabei. Wir sind 
ausschließlich auf Spenden und Aktionen wie 
auf dem Weihnachtsmarkt angewiesen. Alle 
Kosten, die unserem Kuratorium entstehen, 
tragen wir Mitglieder selbst und freuen uns, 
wenn unsere Arbeit auch zukünftig durch 
Spenden unterstützt wird.

Wir wünschen ein glückliches, erfolgreiches, 
gesundes neues Jahr und freuen uns, wenn 
Sie uns auch in Zukunft verbunden bleiben.

Anne Potratz, Karin Rock, Caroline Heinrich, 
Walter Bischoff, Michael Koops, Jörg Suhr 
und Eckhard Jensen



Kultur- und Landschafts-
pflegeverein Schönkirchen e.V.

Liebe Schönkirchenerinnen, 
liebe Schönkirchener,

wenn Sie die neue Ausgabe der Schönkirche-
ner Nachrichten nun zum Jahreswechsel 
2018-2019 in den Händen halten, liegt ein 
wahrhaft ereignisreiches Jahr hinter uns 
allen, welches zwar ein sehr gutes Jahr war, 
aber dennoch vermag unbeschwerte Freude 
nicht so recht aufkommen. “Bad news are 
good news“ lautet eine alte Pressewahrheit 
und ganz offenbar finden die Miesepeter oft 
allzu großes Gehör! Wir vom Kultur- und Land-
schaftspflegeverein möchten uns jedoch bei 
Ihnen allen für ein großartiges Jahr bedanken 
– hatten wir doch Zulauf wie lange nicht mehr! 
Viele Konzerte waren ausverkauft, alle Veran-
staltungen mindestens gut bis sehr gut be-
sucht, daher spornt es uns an, Ihnen im Jahr 
2019 ein noch attraktiveres Programm zu prä-
sentieren.
Es beginnt mit einem plattdeutschen Abend 
mit Jan Graf am 25. Januar, der Vorverkauf 
hat bereits begonnen. Im Februar am 22., 
kommt eine Band, die es in sich hat. Erstmals 
werden wir auf der Bühne des Schmidt-
Hauses eine Harfe zu sehen und zu hören be-
kommen. Die Jeanine Vahldiek Band hat 
einen zauberhaften, eigenständigen Sound, 
der das Grau des Februars vertreiben wird! 
Auch hier läuft bereits der Vorverkauf. Auch 

im Jahr 2019 bieten wir wieder die beliebten 
Märkte an, so den Frühlingsmarkt am 23. und 
24. März. Weiter geht es am 12. und 14. April 
mit „Platt mit Musik“ und den tollen Musi-
kanten Ralf Spreckels und Horst-Hermann 
Schuldt. Songs und Musik in unterschiedli-
chen Sprachen bietet die Dänin Lene Krämer 
mit ihrem Quartett am 10. Mai an. Lassen Sie 
sich von Swing, Blues und Balladen verwöh-
nen. Bevor dann die Sommerpause einsetzt 
steht noch ein Highlight auf dem Programm: 
Das Exklusiv-Konzert mit Ulf Meyer (Gitarre) 
und Martin Wind (Kontrabass). Sie stellen ihre 
neue CD vor und werden neben lyrischen Ei-
genkompositionen auch Klassiker aus den Be-
reichen Jazz, der Beatles oder der Singer/
Songwriter-Ecke zum Besten geben. Martin 
Wind stammt aus Flensburg, lebt und arbeitet 
aber seit über 25 Jahren in New York und wir 
sind sehr stolz, dass er mit Ulf Meyer, der 
bereits unser Gast war, zu diesem Konzert ins 
Schmidt-Haus kommt. Rechtzeitig Karten 
sichern! Und dann kommt der Sommer….
Der Vorstand des KLV hofft, dass Sie alle 
Gefallen an dem Programm finden und gut 
gelaunt ins Schmidt-Haus kommen werden. 
Wer einmal da war, kommt auch gerne wieder.
Ihnen allen ein gutes, friedliches und vor allem 
gesundes neues Jahr 2019!
Alle Veranstaltungen und Informationen auch 
auf der web-site: www.schmidthaus-schoen
kirchen.de. 

Der Vorstand des 
Kultur- und Landschaftspflegeverein 
Schönkirchen

Vereine & Verbände

Für Ihre Anzeigen: Email: steffens@dfn-kiel.de
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LandFrauenVerein
Schönkirchen und Umgebung e.V.

Friederike Wilcke, 1. Vors.
Gut Oppendorf / Klosterkamp 1, 24232 Schönkirchen
Tel:04348/316 
e-mail: juergen.wilcke@gmx.de

Kunstvortrag über „Andy Warhol“ 
im Schmidt-Haus

Der LandFrauenVerein Schönkirchen und 
Umgebung beginnt sein Jahresprogramm 
auch 2019 wieder mit einem Kunstvortrag.
Wir hoffen, Sie sind alle gut in das neue Jahr 
2019 „gerutscht“ und bereit sich von dem Ham-
burger Kunsthistoriker Dr. Hans-Thomas 
Carstensen einen Vortrag über Andy Warhol 
anzuhören. Natürlich erst nachdem die Kaffee-
tafel mit dem selbstgebackenen Kuchen der 
Landfrauen abgeschlossen ist.
Andy Warhol, geb. 1928 in Pittsburg, USA, gilt 
als einer der einflussreichsten Künstler des 
20.Jahrhunderts.
Wie kaum ein anderer hat er die Kunstwelt mit 
seiner „Pop Art“ geprägt- und das noch weit 
über seinen frühen Tod im Jahr 1987 hinaus.
Seine Siebdrucke von Marilyn Monroe oder 
Mao sind wahre Ikonen der modernen Kunst.
Andy Warhol begann seine Karriere bereits in 
den 1950er Jahren und entwickelte schnell 
ein umfangreiches Gesamtwerk, das von ein-
fachen Werbegrafiken bis zu Gemälden, Ob-
jekten, Filmen und Büchern reicht. Darüber 
hinaus war Andy Warhol auch als Musikpro-
duzent tätig.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 
23.Januar 2019, um 15:00 Uhr im Schmidt-
Haus in Schönkirchen, Plüßkuhle, statt.
Für die Mitglieder kostet der Eintritt mit 
Kaffee und Kuchen 7.-�. 

Gäste sind wie immer herzlich willkommen 
und zahlen 10.-� Eintritt.
Ihre Anmeldungen nimmt eine Woche vor-
her, am Mittwoch, den 16.Januar, Bettina 
Wiese entgegen, Tel. 04348/8209 oder E-
Mail: bettina-wiese-@web.de.

Die Wandergruppe wird sich im neuen Jahr 
das erste Mal am Mittwoch, 30. Januar 2019 
auf den Weg machen und unter der Leitung 
von Beate Schroeter den Kieler Stadtteil 
Friedrichsort erkunden.
Der Tanzkreis mit Rosemaria Bruhn, der 
Literaturkreis mit Barbara Krohn und der 
Kreativkreis mit Angelika Stoltenberg treffen 
sich zu ihren gewohnten Terminen.

Der Vorstand
(www.landfrauen-schoenkirchen.de)

Vereine & Verbände

Anzeigen: Herr Marko Steffens  
 Email: steffens@dfn-kiel.de
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Ortsverband Schönkirchen
Almut Berneike, Vorsitzende
Telefon 04348-9132106
Postanschrift:
Torsten Baß, Landweg 8c, 24149 Kiel
Email: schoenkirchen@sovd-kv-ploen.de
www.sovd-kv-ploen.de/ov_schoenkirchen.html

Wir helfen in allen 
sozialen Angelegenheiten

Beim Kunst-und Hobbymarkt am 10./11. 
November 2018 waren wir mit einem Stand 
vertreten. Durch den Verkauf der großzügig 
gespendeten Artikel wurde ein Reinerlös von � 
250.—erzielt. Dieser Betrag wurde dem Ju-
gendtreff Schönkirchen bei unserer Weih-
nachtsfeier am 09. Dezember 2018 über-
reicht. Im Sommer 2018 wurde 2 Mal im Ju-
gendtreff eingebrochen und erhebliche Sach-
schäden verursacht. Für die dringende Er-
neuerung der Beleuchtungsanlage großen 
Gruppenraum ist dadurch aktuell kein Geld 
verfügbar. Zu diesem Zweck spendeten wir die 
Einnahmen dem Jugendtreff. Ein herzliches 
Dankeschön geht an die Spender der verkauf-
ten Artikel  und die Käufer.

Wegen der hohen Arbeitsbelastung in der 
Kreisgeschäftsstelle Preetz entfallen bis auf 
weiteres Sozialberatungen vor Ort. Telefoni-
sche Beratung und Terminvereinbarung bitte 
unter 04342-2403 (Mo-Fr von 08.00 Uhr bis 

12.00 Uhr). Offene Sprechstunde (ohne Ter-
mine): Mo, Di und Do von 09.00 Uhr bis 12.00 
Uhr. Sollte eine Fahrgelegenheit erforderlich 
sein, nehmen Sie bitte vor der Terminverein-
barung mit Frau Reimann telefonisch Kontakt 
auf unter  Telefon 04348-214.

Das nächste Frühstück findet am Freitag, den 
11. Januar 2019, von 09-11 Uhr im Pastor-
Sievers-Haus im Blomeweg 2 statt. Wer sich 
noch nicht ab-bzw. angemeldet hat, weil er 
davor nicht teilgenommen hat, setzt sich bitte 
mit Frau Zebrowski, Tel. 04348-1769, bis 
zum 8. Januar 2019 in Verbindung. Das Ge-
deck kostet für Mitglieder des Ortsverbandes 
Schönkirchen � 3,50 und für Gäste � 4.00.

Am Samstag den 09. Februar 2019 findet 
unsere Jahreshauptversammlung von 15.00 
Uhr -17.00 Uhr im Sportheim der TSG Con-
cordia Augustental 29 bei Kaffee und Kuchen 
statt. Für die Planung bitten wir um Anmel-
dung bis zum 31. Januar 2019 bei Frau Ber-
neike, Tel. 04348 9132106 (ab 18 Uhr bzw. auf 
dem Anrufbeantworter).

Unser hundertjähriges Bestehen möchten 
wir feiern:
Am Freitag den 22. März 2019 fahren wir um 
17.30 Uhr ab Post (und nachfolgenden Halte-
stellen bis Kätnersredder) nach Laboe zu den 
Lachmöwen. Incl. Busfahrt, Begrüßungs-
sekt, Abendbrot (Matjes-, Schinken- oder 
Käsebrot incl. 1 Getränk) , Pausengetränk 
und Vorstellung des aktuellen Stücks kos-
ten die Karten 15 � für Mitglieder des SoVD 
Schönkirchen (25 � für Nichtmitglieder).. 
Kartenverkauf:
Die Karten werden unter Angabe des Essens-
wunsches ab Januar verkauft bei den Veran-
staltungen des SoVD Schönkirchen sowie 
Mi und So zwischen 18.00 Uhr und 21.00 
Uhr im Tennis Pub (Augustental 29, Eingang 
links neben der Tanzsporthalle) und am Don-
nerstag 24.01. und 28.02.2019 16-17 Uhr 
im AnschützEck, Augustental 35.

Vorbestellungen sind nicht möglich, Karten 
solange der Vorrat reicht.

Allen Geburtstagskindern des Monats Janu-
ar gratuliert der Vorstand ganz herzlich und 
wünscht für das kommende Lebensjahr gute 
Gesundheit.



Herr Marko Steffens

Tel.: 0431 580809-19
 

Fax: 0431 580809-22
 

Email: 
steffens@dfn-kiel.de

Für Ihre 

Anzeigen:

24232 Schönkirchen • Dorfstr. 4 • Telefon 0 43 48 / 92 95 + 92 96 • Telefax 0 43 48 / 92 97
E-Mail: Reiseteam.Schoenkirchen@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr
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TSC Rot-Gold
Schönkirchen e.V.
Augustental 29
24232 Schönkirchen

www.tanzen-in-schoenkirchen.de

Tanzen in Schönkirchen, 
Kiel u. Umgebung
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Tanzen für alle Generationen

Die Baltic Youth Open entwickeln sich für 
Anna und Arthur zu der Veranstaltung, auf der 
man gut in die nächst höhere Leistungsklasse 
aufsteigen kann. Nach einem fulminanten 
Aufstieg in die Jugend B Latein im letzten Jahr 
sollte es in diesem Jahr der Aufstieg in die 
Jugend B Standard werden.
Dieser gestaltete sich weniger fulminant, da 
den Beiden nur noch eine Platzierung fehlte. 
Wir erinnern uns, im letzten Jahr fehlten vier 
Platzierungen, die sich Anna und Arthur an 
nur einem Wochenende ertanzt haben. 

Am 24.11. starteten Anna und Arthur noch in 
der Jugend C Standard. 7 Paare waren am 
Start und das Ergebnis der Vorrunde zeigte es 
deutlich, dass sie heute vorne mittanzen wol-
len. Mit 19 von 20 möglichen Kreuzen qualifi-
zierten sie sich für die Endrunde. In der End-
runde konnten die fünf Wertungsrichter sich 
nicht so richtig entscheiden und so bekam fast 
jedes Paar Platzziffern von 1 bis 5. Am Ende 
wurde es dann der dritte Platz für Anna und 
Arthur und somit der Aufstieg in die nächste 
Leistungsklasse.
Am 25.11. starteten Sie dann auch gleich in 

der neuen Klasse und belegten nicht den letz-
ten Platz.
Natürlich standen auch an beiden Tagen die 
lateinamerikanischen Tänze auf dem Pro-
gramm.
Hier tanzten Anna und Arthur zweimal eine 
Vor- und Zwischenrunde und belegten am 
Samstag einen geteilten 9.-11. Platz von 15 
Paaren und am Sonntag einen geteilten 7./8. 
Platz von 14 Paaren.

Werktags 9-12 + 14-16.30, Samstag 9-12

Öffnungszeiten:
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2019
des TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V.

Hiermit laden wir alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am

Sonntag, 10.02.2019, um 15.00 Uhr

in die Tanzsporthalle, Augustental 29, 24232 Schönkirchen ein.

Tagesordnung:

 TOP 1  Begrüßung
 TOP 2 Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
 TOP 3  Dringlichkeitsanträge
 TOP 4  Genehmigung der Tagesordnung 
 TOP 5  Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung (liegt in 
  der Tanzsporthalle aus)
 TOP 6  Ehrungen
 TOP 7  Berichte des Vorstandsteams
 TOP 8  Bericht der Jugendvollversammlung
 TOP 9  Kassenbericht
 TOP 10  Bericht der Kassenprüfer
 TOP 11  Aussprache
 TOP 12  Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
 TOP 13  Genehmigung des Haushalts 2019 
 TOP 14 Wahlen
   14.1.   Wahl der/ des stellvertretenden Vorsitzenden für 2 Jahre
   14.2.  Wahl der Schatzmeisterin/ des Schatzmeisters für 2 Jahre
   14.3.  Wahl der Sportwartin/ des Sportwarts für 2 Jahre
   14.4.  außerordentliche Wahl der Schrift- und Pressewartin/ des 
    Schrift- und Pressewartes für 1 Jahr
   14.5.  Wahl einer Kassenprüferin/ eines Kassenprüfers für 2 Jahre
 TOP 15  Bestätigung der Jugendwartin/ des Jugendwartes für 2 Jahre
 TOP 16  Anträge (spätestens 14 Tage vor Versammlung)
 TOP 17  Veranstaltungen 2019
 TOP 18  Verschiedenes

Mit sportlichem Gruß 

Holger Bernien, Vorsitzender



Einladung zur
Jugendvollversammlung 2019

des TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V.

Sonntag, 10.02.2019 um 14.00 Uhr
in die Tanzsporthalle, Augustental 29, 24232 Schönkirchen

Auch alle Eltern sind eingeladen, die Interessen Ihrer Kinder im Verein zu vertreten.

Tagesordnung: 

TOP 1   Begrüßung 
TOP 2   Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder 
TOP 3   Genehmigung der Tagesordnung 
TOP 4   Berichte und Aussprache
TOP 5   Wahl der Jugendwartin/ des Jugendwartes auf 2 Jahre
TOP 6   Anträge (spätestens 14 Tage vor Versammlung) 
TOP 7   Veranstaltungen 2019
TOP 8   Verschiedenes

Liebe Grüße

Rike Rose
Jugendwartin

Vereine & Verbände

Ausführung sämtlicher 

Maler- und Tapezierarbeiten

Fassadengestaltung � Wärmedämmung

Rolf Klüver

Mönkeberger Weg 14

24232 Schönkirchen

Telefon:  + 49 4348 7290

Mobil:  + 49 172 4222 315    

W  machen 
ir

Ihnen das 

Leben u !!!b nt
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Kirchenbüro Schönkirchen

Britta Hüttmann

Gemeindehaus (PSH), 

Blomeweg 2           04348/327 

 FAX: 04348/7443

E-mail: info@ev-ksk.de

Internet: www.ev-ksk.de

Öffnungszeiten des Kirchenbüros:
Dienstag, Freitag 10-12 Uhr 
Donnerstag: 16-18 Uhr  
Montag und Mittwoch geschlossen

Friedhofsverwaltung
Herr Schlüter 0431/2402540
soenke.schlueter@ev-ksk.de

Pastorin und Pastoren
Pastor Martin Anderson  0431/23865

(Vorsitzender des Kirchengemeinderats)
pastor.anderson@ev-ksk.de

Pastor Niels-Peter Mahler 0431/2605786
pastor.mahler@ev-ksk.de

Pastorin Elvira Schlott 0431/202575
pastorin.schlott@ev-ksk.de

Pastor Jörg M. Suhr      04348/1382
pastor.suhr@ev-ksk.de

Annemarie Potratz 04348/7312
(stellv. Vorsitzende des Kirchengemeinderates)
anne.potratz@t-online.de

Küsterin Schönkirchen
Frau Hiesener 
gunda.hiesener@ev-ksk.de

Küsterin Mönkeberg
Frau Hinrichsen
petra.hinrichsen@ev-ksk.de

Kirchenkindergärten
Ev. Kindergarten Schönkirchen:  
Die  "Kirchenmäuse" 04348/7270
ev.kita-schoenkirchen@altholstein.de

Ev. Kindergarten Mönkeberg: 
Die "Regenbogenfische" 0431/2400530
ev.kita-moenkeberg@altholstein.de

Förderverein Marienkirche  
Schönkirchen e.V.
www.foerderverein-marienkirche-
schoenkirchen.de
Ansprechpartner: Herr Axel Schroeter
(1. Vorsitzender), Schönkirchen   04348/7459

Freunde der Kirchenmusik
Förderverein im Kirchspiel 
Schönkirchen e.V.
www.kirchenmusik-in-schoenkirchen.de
Ansprechpartnerin: Frau Almuth Witthandt,  
Mobil 0176 45776145

Mit dem QR-Code
zur Internetseite
www.ev-ksk.de

Unsere Gottesdienste:   Gottesdienste und Informationen können Sie auch auf unserer 
Homepage: www.ev-ksk.de entnehmen.     

Schönkirchen    9.30 Uhr                    Mönkeberg 11.00 Uhr

Kirche

06.01.2019 mit Abendmahl       mit Abendmahl
 Pastor Anderson       Pastor Anderson

13.01.2019 mit Taufe        Pastorin Schlott
 Pastorin Schlott
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Schönkirchen    9.30 Uhr                   Mönkeberg 11.00 Uhr

Kirche

Wer zum Gottesdienst einen Fahrdienst benötigt, melde sich bitte bis Freitagvormittag im 
Kirchenbüro Schönkirchen Tel. 04348 – 327

SENIORENANDACHTEN

Steinbergskamp 11.01.19   9.30 Uhr   
 Pastor Suhr

Haus Mönkeberg 11.01.19 10.30 Uhr   
 Pastor Suhr

MITTEILUNGEN DES 
KIRCHENGEMEINDERATES

20.01.2019 mit Taufen        Pastor Suhr
 Pastor Suhr

27.01.2019 11.00  Familienkirche       Pastor Anderon
 Pastor Suhr

03.02.2019 mit Abendmahl        mit Abendmahl
 Pastor Mahler       Pastor Mahl

Kirchengemeinderatssitzung

Die nächste Kirchengemeinderatssitzung fin-
det am Mittwoch, den 09.01.2019, um 19.00 
Uhr im Ev. Gemeindehaus Mönkeberg, Am 
Eksol 12, 24248 Mönkeberg statt. Die Tages-
ordnung kann 5 Tage vorher im Kirchenbüro 
eingesehen werden.

Suche Frieden und jage ihm nach! 
Psalm 34,15

Schnell wie der Wind zu reiten, das war einer 
meiner Träume.
Frei und ein wenig gefährlich, wild, aber doch 
sicher auf dem Rücken eines prächtigen Pfer-
des. So wollte ich dahinjagen, egal ob durch 
Sonne oder Sturm.

Vielleicht sogar durch den Schnee, wie das 
Aschenbrödel in dem alten Märchenfilm. 
Selbst ihr geliebter Prinz kann ihr nur stau-
nend hinterher schauen.
Mein Traum erfüllte sich nicht.
Mit einem Alptraum musste ich mich stattdes-
sen im Kunstunterricht beschäftigen: die vier 
apokalyptischen Reiter von Albrecht Dürer.
Ein Sieger mit einem Bogen, er bringt den 
Krieg.
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Kirche

Der zweite nimmt der Erde den Frieden, dass 
die Menschen sich gegenseitig töten werden.
Eine Waage hält der feiste, dritte Reiter. Er 
symbolisiert die Inflation. Zu teuer werden die 
Lebensmittel, die Menschen hungern.
Der letzte Reiter schließlich ist schlicht der 
Tod, gekommen, um durch Gewalt, durch 
Hunger, Krankheiten und wilde Tiere zu töten. 
Schaurig.
Mehr als fünfhundert Jahre sind vergangen, 
doch das Erschrecken über dieses Bildes 
bleibt.
Sie und ich haben genug Fantasie, um diese 
vier Reiter in unserer Zeit wiederzufinden. 
Obwohl Jahrhunderte vergangen sind, haben 
sie sich kaum verändert. Es ist an der Zeit, 
aufzuwachen.
Viele Fortschritte hat die Menschheit gemacht 
– manches war ein Segen.
Doch immer noch sterben Kinder an Krank-
heiten, die längst heilbar sind. Lebensmittel 
werden zum Spekulationsobjekt und der 
Krieg zerstört weiterhin Häuser, tötet und 
zerbricht die Seelen.
So höre ich die Jahreslosung für das neue 
Jahr 2019 aufmerksam: Suche Frieden und 
jage ihm nach.
Der ganze Vers aus dem Psalm 34 lautet: Lass 
ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden 
und jage ihm nach!
Da treffen sich zwei meiner Träume: dass es 
ein Ende hat mit dem Bösen in der Welt und ja, 
dann doch das Nachjagen auf einem Pferd, 
dem Frieden hinterher.
Denn auch das ist wahr: es gibt den Frieden, es 
gibt das Gute in unserer Welt. Also machen wir 
uns auf, gemeinsam, um es zu finden und 
Weihnachten wahr werden zu lassen: Friede 
auf Erden!

Anknüpfen 2019

Ist das etwa schon alles?
Die Feiertage sind vorbei, der Alltag hat mich 
wieder. Und nun?
Gibt es nicht mehr im Leben?
Sie sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit 
anderen noch mehr Fragen zu sammeln und 
gemeinsam Antworten zu versuchen.
Auf der Website: anknuepfen-kiel.de finden 
Sie in über zwanzig Kirchengemeinden ver-
schiedene Angebote, auch wir machen mit.

Sechsmal treffen wir uns Montagabends im 
Februar und März in Anschütz/Oppendorf 
und gehen unseren Fragen auf den Grund.
Wir, das sind die beiden Kirchengemeinden 
Paul-Gerhardt und Schönkirchen. Wir, das 
sind Niels-Peter Mahler, Andrea Meinke und 
Elvira Schlott.
Eine Stärkung für Leib und Seele, das wün-
schen wir uns – und damit wir genug Suppe 
haben, bitten wir um eine Anmeldung im Kir-
chenbüro 04348 – 327 oder direkt bei Pasto-
rin Schlott 0431 – 20 25 75

725 Jahre Schönkirchen! 
Die Kirche im Dorf lassen!

Liebe Schönkirchnerinnen 
und Schönkirchner!

Hier melden wir uns mit einer Idee:
Zum Jubiläums-Jahr könnte es eine kleine 
Reihe von Gottesdiensten für „Groß und Klein“ 
geben – nicht in der Kirche, sondern im Dorfe.
Auf der Straße. Im Laden. Im Betrieb. In der 
Praxis. Im Institut. Auf dem Hof. In der Werk-
statt. In der Bücherei…
Orte, wo Menschen täglich Stärkendes erfah-
ren, Orte, die zum Tag dazugehören, zum 
Leben, wo man sich trifft, ein Wort wechselt, 
was zu unserm Zuhause gehört – wo Segens-
reiches passiert.
Vielleicht könnte man beim Bäcker vom Brot 
des Lebens hören und sich stärken. Man könn-
te beim Friseur die biblische Geschichte von 
Samson hören, wie er sein Haar abgeschnitten 
bekam und keine Kraft mehr hatte und was 
wohl alles in einem Buch steckt und wenn 
man´s aufmacht, was man dann erlebt, die 



Bibel und ganz andere Geschichten könnten 
wir in der Bücherei erfahren. Zum Beispiel. 
Wir könnten Musik mitbringen, Sang und 
Klang. Könnten uns stärken, je nach Jahres-
zeit mit Warmem oder Kaltem…
Das Ganze: eine halbe Stunde, vielleicht eine 
und ein bisschen, ein Vater unser, ein Lied, ein 
Text, etwas vorgeführt oder erzählt – was zum 
Haus passt, mit Stärkung noch….

Das würden wir uns wünschen!

Das Motto wäre: „Die Kirche im Dorf lassen“ - 

der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
 

Schönkirchen 
 
Bringen Sie bitte Ihre Kleidung und Schuhe sowie 
Haushaltswäsche 
im Plastikbeutel oder gut verpackt 
 

von Montag, 28. Januar 2019 
bis Freitag,   01. Februar 2019 
 
zu folgender Sammelstelle: 
 

Kirchengemeinde Schönkirchen, 
Blomeweg 4 (rechte Garage) 
 
 
 
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen Ihre Kirchengemeinde  
und die Deutsche Kleiderstiftung. 

wo Segensreiches ge-
schieht im Jahre 725 
Schönkirchens – eine 
kleine Gottesdienstrei-
he bei uns um die Ecke.

Wenn es in Schönkir-
chen ein Geschäft, ei-
nen Betrieb, einen La-
den, eine Institution 
gibt, die sich so etwas 
oder Ähnliches vorstel-
len könnte: einen klei-
nen Gottesdienst im 
oder am Haus, im Ge-
schäft, draußen oder 
drinnen. – bittet meldet 
Euch doch -schnellst- 
bei Pastor Jörg Suhr 
(pastor.suhr@ev-ksk.de) 
oder im Kirchenbüro 
der Kirchengemeinde 
(04348/327). 
Das wäre toll!

Im Februar sind wir üb-
rigens in unserer Ge-
meindebücherei!
Herzliche 
Einladung 
schon einmal!

Herzlichst
im Namen 
der 
Kirchengemeinde

Pastor 
Jörg Suhr

Kleidersammelaktion der Deutschen 
Kleiderstiftung Spangenberg

In der Zeit vom 28.01. – 01.02.2019 sammeln 
wir wie jedes Jahr für die Deutsche Kleider-
stiftung Spangenberg Kleidung.
Kleiderbeutel und Handzettel erhalten Sie 
gerne zu den Öffnungszeiten im Kirchenbüro.
Bringen Sie bitte Ihre Kleiderspenden im Plas-
tikbeutel oder gut verpackt zwischen 8.00 Uhr 
und 16.00 Uhr in die rechte Garage im Blome-
weg 4.

Kirche
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Rückblick auf den 
“Lebendigen Adventskalender 2018“

Die Kirchengemeinde Schönkirchen bedankt 
sich  bei allen Teilnehmern des „Lebendigen 
Adventskalenders“ ganz herzlich. Vom 1. De-
zember bis zum 23. Dezember nahmen viele 
Schönkirchener Bürgerinnen und Bürger an 
der abendlichen kleinen Feier bei den jeweili-
gen Gastgebern teil. Alle hatten sich viel Mühe 
gemacht und sorgten mit Gesang von Weih-
nachtsliedern und einem Gläschen Punsch 
und leckerem Gebäck für eine schöne vor-
weihnachtliche Stimmung. Zum 1. Mal leuch-
tete die Laterne auch in Flüggendorf, und viele 
Besucher erlebten einen schönen Abend.  So 
haben alle Gastgeber mit dazu beigetragen, 
dass der „Lebendige Adventskalender“ bei uns 
in Schönkirchen zu einer schönen Tradition 
geworden  ist, dafür noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön.

UNTER GOTTES SEGEN
TAUFEN, HOCHZEITEN, 

BEERDIGUNGEN

Durch die Taufe in die Kirche 
aufgenommen wurde

Mika Rabe

Mit Gebet und Segen bestattet wurden

Karl-Heinz Klüver  75 Jahre
Hildegard Müller geb. Margowski 87 Jahre
Edda Fritsche geb.Hansen 77 Jahre
Werner Bendt 88 Jahre
Gisela Kühlsen geb. Fietze 87 Jahre
Margarete Rathke geb. Karnath 97 Jahre

Unsere Kreise im Pfarrbezirk 1: 
Schönkirchen, Schönhorst, 

Flüggendorf, Tökendorf

Dienstag, 09.01.2019     15.00 Uhr 
Feuerwehrgerätehaus Tökendorf
Seniorenclub Tökendorf 
Pastor Suhr

Donnerstag, 24.01.2019     15.00 Uhr
Pastor-Sievers-Haus
Pastorenschnack mit Leib und Seele 
Pastor Suhr

Herzlich Willkommen in unserer Runde!!
Eine Bitte hätten wir nur an unseren Stamm: 
Melden Sie sich doch bitte bei Frau Elisabeth 
Reimann Tel. 214 ab, falls Sie nicht da sein 
können und wenn Sie neu sind, bitte auch 
einmal kurz bei Frau Reimann durchrufen, 
das hilft uns den Nachmittag zu organisieren 
und genug Leckeres da zu haben. Danke-
schön!!

Ausfahrt zum Grünkohl!
Unsere Winterausfahrt werden wir am Diens-
tag, den 05.02.2019 unternehmen. Abfahrt 
10.30 Uhr ab Dorfteichapotheke in Schönkir-
chen und 10 Minuten davor in Tökendorf; 
gern kommen wir nach Abfahrt auch wieder 
über Flüggendorf.
Auf dem Programm: Grünkohl in Maß/ssen 
mit allem drum und dran!! Und noch eine 
nette Andacht in einer schmucken Kirche und 
noch Kaffee und Kuchen obendrauf. Wir freu-
en uns schon!! 
Und wenn Sie sich anmelden wollen, bitte 
rufen Sie, wenn Sie aus dem Bereich Dobers-
dorf kommen, bei Frau Anni Mattsson an, 
unter der Telefonnummer: 04348 / 8004. 
Und für den Bereich Schönkirchen und drum 
rum bitte bei Frau Vera Draeger 04348 / 
913330.

Herzlichen Dank und herzlich willkommen!!

Ihr Pastor Jörg Suhr

Unsere Kreise im Pfarrbezirk 
Anschütz/Oppendorf

Gruppe für Menschen 
mit Behinderung:

Sonnabend, 12.01.2019 um 15.30 Uhr im 
Gemeindezentrum Anschütz/Oppendorf
Auskünfte erteilt Frau Freudenthal, 
Tel.: 0431/202784

Kirche
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Die Pfadfinder des 
Stammes „SVENTANA“

Für Jungs und Mädchen 
ab 7 Jahren bis…..

Jeden Freitag von 15:15 – 16:45 Uhr, nach den 
Osterferien bis zu den Herbstferien immer auf 

Seniorinnen und Senioren 

Mittwoch, 09.01.2019, 15-17h
Über Gott und die Welt nachdenken – dafür 
nehmen wir uns Zeit.
Mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Ku-
chen gehen wir frisch ans Werk.
 
Herzlich Willkommen!
Elvira Schlott
Pastorin Schönkirchen

Musik und Bewegung

Tanzen im Sitzen, 
GZ Anschütz/Oppendorf, Fliedergarten 1

Mi, 09.01.2019 10.00 Uhr 
Tanzen im Sitzen
Mi, 23.01.2019 10.00 Uhr 
Tanzen im Sitzen

Einladung zum Frauenfrühstück
im Februar

am Dienstag, den 12.02.2019, 10.00 Uhr

Das Frühstück findet statt im Gemeindezen-
trum Fliedergarten der Kirchengemeinde 
Schönkirchen.
Bitte melden Sie sich bei Interesse im Kirchen-
büro (Tel.: 04348/327) oder bei unserer Se-
niorenmitarbeiterin, Frau Margit Bornhöft 
(Tel.: 0431/2605478), an. Der Beitrag für das 
Frühstück beträgt 4,50 �.
Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag 
mit Ihnen!

Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen!
Ihre Margit Bornhöft – Tel. 0431 – 2605478

unserem Pfadfinderplatz an der Kurve Op-
pendorfer Weg/Klosterkamp in 24232 Schön-
kirchen. Bei schlechtem Wetter im Ev. Ge-
meindezentrum Anschütz/Ooppendorf, Flie-
dergarten 1, in 24232 Schönkirchen.
Neue Kinder sind uns herzlich willkommen!
Pfadfinderleiterteam:
Bei Rückfragen: Kirchenbüro
Email: info@ev-ksk.de

Kirchenmusik

Posaunenchor
Die Probe des Posaunenchores findet diens-
tags um 18.30 Uhr im Pastor-Sievers-Haus 
statt. Die Vorgruppe trifft sich um 17.45 Uhr.
Nähere Auskunft erteilt Gerald Kühn, Tel.:1246

Kantorei der 
Kirchengemeinde Schönkirchen
dienstags 19.30 Uhr – 21.30 Uhr im Gemein-
dehaus Mönkeberg, (19.30 Uhr Klassikchor-
probe, 20.30 Uhr Popchorprobe) Leitung: 
Heino Pietschmann, Tel.: 0431/2007499, 
E-Mail: ev-ksk@heino-pietschmann.de

Blockflötenensemble
mittwochs 19.00-20.30 Uhr, Leitung und Aus-
kunft: Kreismusikschule Plön – Frau Alexan-
dra Hoppe – E-Mail: alexahoppe@online.de

Blockflötenunterricht für 
Kinder und Jugendliche 
und musikalische Frühförderung
Geübt wird dienstags von 
14:45 – 15:15 Uhr (für Kinder ab 5 Jahre)
Flöten für Anfänger I 
dienstags 15.15 – 15.45 Uhr
Flöten für Fortgeschrittene II 
dienstags 15.45 – 16.15 Uhr
Alle Gruppen finden vom 1. Februar eines 
jeden Jahres bis zu den Sommerferien im 
Gemeindehaus A/O, Fliedergarten 1, nach den 
Sommerferien bis 31. Januar im Gemeinde-
haus der Paul-Gerhardt-Kirche, Ivensring 9, 
statt. Teilnehmerbeitrag: 10,-- �. im Monat. 
Infos und Anmeldungen bei Heino Pietsch-
mann, Tel.: 0431/2007499, 
E-Mail: ev-ksk@heino-pietschmann.de
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Kinderchor und Jugendchor in 
der Kirchengemeinde

Probenzeiten:
immer mittwochs
Mönkimöwen im Ev. Gemeindehaus, 
Am Eksol, Mönkeberg
ab ca. 5 Jahren, um 15.30 Uhr

JuKiCho im Gemeindehaus (PSH), 
Blomeweg 2
Kinderchor I   ab ca. 5 Jahren, um 16.30 Uhr
Kinderchor II  ab 8/9 Jahren , um 17.00 Uhr
Jugendchor    ab ca. 12 Jahren, um 17.30 Uhr

Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich 
willkommen!!!!

Nähere Informationen gibt es bei unserer 
Kinderchor/Jugendchorleiterin Mihyun Bae -
E-Mail: mihyunbae@gmx.de

www.ganzheitlichetherapie-schoenkirchen.com 

Bürgermeister-Schade-Straße 18 
24232 Schönkirchen 

Nicole Baumgart
Tel. 04348-9529777

 Eva Lennartz 
 Tel. 0431-55686989 

Praxis für Osteopathie

Anzeigen:

Email: steffens@dfn-kiel.de
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Die Gemeinde gratuliert         (Angaben ohne Gewähr) 
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Notfallbereitschaft
Die Notrufnummer für den Ärztlichen Notdienst  ist bundeseinheitlich  116117.

Handelt es sich jedoch um eine lebensbedrohliche Situation, sollte sofort der Rettungsdienst 

über die Notruf-Nr. 112 angefordert werden.

Der Bereitschaftsdienst gilt wochentags von 18:00 bis 6.30 Uhr am darauf folgenden Tag.
Mittwochs von 13:00 Uhr bis donnerstags 6.30 Uhr. An Wochenenden von Freitag 18:00 Uhr bis 
Montag 6.30 Uhr.

Zahnärztlicher Notdienst
an Wochenenden und Feiertagen
Den zahnärztlichen Notdienst an Wochenenden und Feiertagen erfahren Sie unter der 

Rufnummer 04342/ 4142
www.notdienst-ploen.de
Praxisbereitschaft am Sonnabend und  Sonntag jeweils von 10 - 12 Uhr.

Apotheken-Notdienst
Die Notdienstapotheken sind von morgens 8:00 Uhr bis zum nächsten Morgen 8:00 Uhr in 
dringenden Fällen für Sie dienstbereit.
Die nächstliegende Notdienstapotheke können Sie unter der Telefon-Nummer

08000022833 erfahren.

Außerdem gibt es in jeder Apotheke einen Notdienstaushang.
Auch im Internet unter: www.aksh-notdienst.de erfahren Sie, welche Apotheke in Ihrer Nähe 
Notdienst hat.
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Ärzte : Hausärztliche Gemeinschaftspraxis

 Dr. med. Christian Fieber, Facharzt für Allgemeinmedizin, 

 Manuelle Medizin/Chirotherapie und

 Dr. Martin Schardt, Facharzt für Innere Medizin und 

 Allgemeinmedizin

 Augustental 31 a Tel. 04348 / 6319277

 Dr. Annika Ratjen, Hausärztliche Versorgung,

 Innere Medizin/Geriatrie, Kätnersredder 85      Tel. 0431 / 203083

 Jan-Hendrik Scharpenberg, Kätnersredder 85                

 Facharzt für Allgemeinmedizin, 

 Geriatrie u. Palliativmedizin  Tel. 0431 / 202803

 Privatpraxis Peter Matthiesen, Dorfstraße 1 Tel. 04348/324

   0175/2074777 

  

 Kinder- und Jugendärzte, Dr. Sabine Leuschner und 

 Dr. Rüdiger Penthin, Dorfstr. 1 Tel. 04348 / 959548

  

Zahnärzte:  

 Carsten Baden, Schönberger Landstraße 112 Tel. 04348 / 8970

 Dr. Birger Nilsson, Mühlenstraße 38 Tel. 04348 / 1800

 Dr. Dagmar Molkenthin, Gretenrade 2 Tel. 0431/ 28170

 Rainer Rohweder, Dorfstraße 4 Tel. 04348 / 208

  

Polizei: Polizeistation Schönkirchen Tel.  04348 / 310

  

 Notruf   (Polizeiruf)  110 oder 112

  

 Krankenbeförderungsdienst Tel. 0431 / 19222

  

Feuerwehr: Gemeindewehrführer Tel. 04348 / 1887

 Ortswehrführer Schönkirchen Tel. 01778833628

 Ortswehrführer Flüggendorf Tel. 04348 / 7355

  

 Gemeindeverwaltung Tel. 04348 / 709-0

 Gemeindeschwestern AWO (u. soziale Dienste) Tel. 0431/2091101 +102

 Beratungsstelle AWO Tel. 04348/917321 + 23

 Giftinformationszentrale Nord, Göttingen Tel. 0551/19240+396239

 Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes 

 (v. 8-16 Uhr in psychischen Krisen)          Tel. 04522/ 743285

 Guttempler-Gemeinschaft - Peter Jepsen - 

 Selbsthilfegruppe für Alkoholgefährdete und deren  Tel. 0431/ 2580045 

 Angehörigen. Treffen: mittwochs 19.30 Uhr in 

 Heikendorf im Gemeindesaal der Ev. Kirche 

Wichtige Rufnummern
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Gasgeruch! –Was ist zu tun?

In Zeitungsberichten wurde wiederholt darüber berichtet, dass durch Gasaustritte Ex-
plosionen entstanden sind, die bei rechtzeitig eingeleiteten Maßnahmen hätten verhindert 
werden können. Daher sollte schon bei geringstem Gasgeruch in Gebäuden und auf 
Grundstücken unverzüglich eine Meldung erfolgen.
Bitte wenden Sie sich in derartigen Fällen direkt an die Störungsstelle der Stadtwerke Kiel 
AG unter der Tel. Nr.

0431 / 5942795
Radisch
Bürgermeister

Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde

Während der Dienstzeit:
Schönkirchen,
Mühlenstraße 48

04348-709-709

www.azv-schoenkirchen.de  

Entstörungsdienst

Außerhalb der Dienstzeit:   04348-959401

Ihre Mitteilung speichert ein
Anrufbeantworter, der den diensthabenden
Mitarbeiter automatisch benachrichtigt.
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Veranstaltungskalender 2019 Januar

Service

Sonntag
06.01.2019 Gemeinde Schönkirchen
11.00 Uhr Neujahrsempfang Schmidt-Haus 

Freitag
11.01.2019 Sozialverband Deutschland OV Schönkirchen
9 - 11 Uhr Frühstück Pastor-Sievers-Haus

Dienstag
22.01.2019 CDU Ortsverband Schönkirchen-Mönkeberg
19.00 Uhr Jahreshauptversammlung TSG Sportheim

Mittwoch
23.01.2019 LandFrauenVerein Schönkirchen und Umgebung
15.00 Uhr Hans Thomas Carstensen "Andy Warhol" Schmidt-Haus

19.00 Uhr FDP Ortsverband  Schönkirchen-Mönkeberg
 Stammtisch TSG Sportheim

Freitag
25.01.2019 Freiwillige Feuerwehr Flüggendorf
20.00 Uhr Jahreshauptversammlung Gerätehaus

19.00 Uhr Kultur- und Landschaftspflegeverein
 Lesung "Jan Graf" - singt un vertellt op Platt Schmidt-Haus

Donnerstag
31.01.2019 SPD Ortsverein Schönkirchen Millioncino
19.30 Uhr Mitgliederversammlung Mare

- Angaben ohne Gewähr -



Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbung:  Marko Steffens     

E-Mail: steffens@dfn-kiel.de • Tel.: 0431 580809-19 • Fax: 0431 580809-22
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WTT Nord GmbH
Wärme- und Tanktechnik

• Heizungsmodernisierung
• Heizungswartung 
• Schornsteinsanierung
• Tankreinigung
• Haase-Tank Service
• Tankdemontagen
• Tanksanierung
• 24-Stunden-Notdienst
• Sanitär

WTT Nord GmbH
Ottostr. 2
24145 Kiel / Wellsee

Telefon 0431 / 7 17 83 15
Fax 0431 / 7 17 83 25
E-Mail info@wttnord.de
Internet www.wttnord.de

Neue Sanitärabteilung –

jetzt auch alle Leistungen rund ums Bad!
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24 Stunden Notdienst

Lise-Meitner-Straße 13    
24223 Schwentinental / Raisdorf

Inh.: N. Szupryczynski Kanalreinigung + Containerdienst

04 31 / 79 456
0 43 07 / 82 88 88

Rohrreinigung
Rohrverstopfungen
(Bad / WC / Küche)
Kanalinspektion
Dichtheitsprüfung Ihrer
Grundstücksentwässerung
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sicher     schnell     zuverlässig...seit 1995



NATURSTROMNATURSTROMNATURSTROM
Ihr Versorger mit Herz und Verstand

  

  

Unsere Stromprodukte für Schönkirchen
ab 01.01.2019 (Bruttopreise)

Sonderprodukt Schönkirchen Strom für haushaltskunden

Verbrauchspreis (VP)                                                           27,93 Ct/kWh

Grundpreis                                                                        9,90 Euro/Monat

Sonderprodukt Profi für Gewerbekunden

Verbrauchspreis PROFI 1  < 20.000 kWh 27,82 Ct/kWh

Verbrauchspreis PROFI 2     20.000 – 50.000 kWh 27,76  Ct/kWh

Verbrauchspreis PROFI 3  > 50.000 kWh 27,70  Ct/kWh

Grundpreis  9,90 Euro/Monat

Sonderprodukt extra (Zweizeitentarif)

VP außerhalb der Schwachlastzeit 31,12 Ct/kWh 

VP innerhalb der Schwachlastzeit 23,72  Ct/kWh

 VP Nachtspeicherheizung innerhalb der Schwachlastzeit 23,13  Ct/kWh

Grundpreis  9,90 Euro/Monat

Sonderprodukt Pro natUr  

Verbrauchspreis (Grundpreis bleibt) +1,50  Ct/kWh

Sonderprodukt WärmePUmPe    

Verbrauchspreis (NT-Abnahme) 

innerhalb der Schwachlastzeit (Haushalt)  22,48 Ct/kWh

Verbrauchspreis außerhalb der Schwachlastzeit 28,28  Ct/kWh

(HT-Abnahme) für alle Bedarfsarten

Grundpreis  9,90 Euro/Monat

allgemeiner tarif der Grund- und ersatzversorgung  

Verbrauchspreis 32,15  Ct/kWh

Grundpreis  11,33 Euro/Monat

enerGiePreiS-Garantie
Wir garantieren Ihnen Preissicherheit auf den Energiebestandteil bis zum 31.12.2019. Den
Aufpreis für die Zertifizierung des Naturstroms übernehmen die Gemeindewerke Schönkir-
chen. Die Preise von GWS sind Inklusivpreise. Sie beinhalten neben dem Kostenanteil für die
Energie auch die nicht von GWS zu beeinflussenden Umlagen, Entgelte und Steuern. Verän-
dern sich diese, so werden Erhöhungen bzw. Verringerungen in der Jahresendabrechnung an
den Kunden weitergegeben.




